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Hagener StraBenbahn AG @

Luftreinhaltediskussion

Offentliche Diskussionspunkte zum Thema Luftreinhaltung sind aktuell

* Diesel-Abgasskandal

* Diesel-Fahrverbote

* Neue emissionsfreie Antriebstechnologien

* Diverse Forderprogramme E-Mobilitat / Nachristung
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Hagener StraBenbahn AG @
Umweltbelastung durch den OPNV

Klima-Umweltschutz — TEHG (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz)-
Emissionen im Personen und Guterverkehr nach Verkehrstragern 2014

Quelle:VDV
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Hagener StraBenbahn AG

Abgasnormklassen

Hagener StraBenbahn AG

Bestands-/Umriustungstabelle Fuhrpark

Stand: 31.12.2017

GoRO- | Anzahl 2017 Anza(%zow Anzahl 2018 Anza(tz)2018 Anzahl 2019 Anza(tl/(l))2019

Euro 5 6 4,32 0 0,00 0 0,00
Euro 5 Hybrid 5 3,60 5 3,62 5 3,62
EEV 82 58,99 77 55,80 65 47,10
EEV Hybrid 4 2,88 4 2,90 4 2,90
Euro 6 42 30,22 52 37,68 64 46,38
Elektro 0,00 0,00 0,00

Summe 139 100,00 138 100,00 138 100,00

100 % der Flotte sind somit Euro 5/ EEV und Euro 6
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Hagener StraBenbahn AG
VDV-Statistik — Vergleich VDV /| HST-Flotte — Stand: 2016
VDV-Flotte 22.468 Busse
4.189 Euro 6 = 18,0%
10.367 Euro 5 = 46,0%
1.658  Alternative Antriebe = 7,3%
6.254 Euro 3/4 = 28,0%
HST-Flotte 139 Busse
31 Euro 6 = 22,3%
99 Euro 5/EEV = 71,2%
9  Alternative Antriebe = 6,5%
Vergleich VDV zu HST
VDV Euro 5/6 = 64,0%
HST Euro 5/6 = 100,0%

%
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Hagener StraBenbahn AG

Abgasnormklassen von Euro 0 bis Euro 6

Quelle:VDV
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Hagener StraBenbahn AG @

Entwicklung der limitierten Schadstoffkomponenten fur
schwere Nutzfahrzeuge (1992 — 2013)

Quelle:VDV
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Hagener StraBenbahn AG @
Unterschiede Euro 6 Abgasnorm PKW zu schweren Nutzfahrzeugen

* PKW
— Nachweis der Abgasnorm Euro 6 auf Prufstanden nach
vorgegebenen Fahrzyklen
— Keine Ermittlung der Abgaswerte in realen Fahrzyklen auf der
Stralle

* Schwere Nutzfahrzeuge
— Prufung der Einhaltung der Euro 6-Norm auf Prufstanden und im
RDE (Real Drive Emission) durch sogenannte PEMS (Portable
Emission Measurement System) bzw. ISC (In-Service-
Conformity)
— Uberpriifung von im Feld befindlichen Fahrzeugen Uber den
gesamten Lebenszyklus auf Einhaltung der Euro 6- Abgaswerte
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Hagener StraBenbahn AG
PEMS-Messungen mit Fahrzeugen der Hagener StraBenbahn AG

* Anfrage im Jahr 2015 durch das Landesamt fur Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) sowie dem TUV Nord bei der
Hagener Strallenbahn AG mit der Bitte, Euro 6-Fahrzeuge fur
PEMS-Messungen zur Verfigung zu stellen

* Grund der Anfrage war, dass die Hagener Strallenbahn AG
umwelttechnisch eine der fortschrittlichsten Fahrzeugflotten besitzt

* Ziel war die DurchfUhrung von Messfahrten auf Linienwegen in
Dusseldorf und Hagen zur Feststellung der Abgaswerte bei Euro-
6-Fahrzeugen im realen Fahrbetrieb mit einer 40 %-igen Beladung
der Fahrzeuge
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Hagener StraBenbahn AG @
Projektbeschreibung

Quelle:TUV Nord
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Hagener StraBenbahn AG

Projektbeschreibung

Quelle: ika
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Hagener StraBenbahn AG

Projektbeschreibung

Quelle: ika
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Hagener StraBenbahn AG @

Ergebnisse PEMS-Messungen

Quelle:TUV Nord
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Hagener StraBenbahn AG @

Ergebnisse PEMS-Messungen

Bereich
«— der Euro
6-Norm

Quelle:TUV Nord
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Hagener StraBenbahn AG @

Ergebnisse PEMS-Messungen

Bereich
<«— der Euro
6-Norm

Quelle:TUV Nord
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Hagener StraBenbahn AG
Ergebnisse PEMS-Messungen

* Die gemessenen Abgaswerte, insbesondere bezogen auf die zurzeit
im Fokus stehenden NO_-Werte, wurden im realen Fahrzyklus

eingehalten bzw. deutlich unterschritten

* Aufgrund des Einsatzes von Partikelfiltern in den Fahrzeuges geht
die emittierte Partikelmasse nahezu gegen Null.
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Hagener StraBenbahn AG @

Luftreinhaltung — Messergebnisse

Quelle:VDV
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Hagener StraBenbahn AG

Luftreinhaltung — Messergebnisse

415 mg

28 mg

QueHegleTB¥Nord
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Hagener StraBenbahn AG @

Reduzierung der Nox-Emissionen durch OPNV-Beschleunigung

* Durch eine Steigerung der Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,0
km/h auf 21,7 km/h wurde die Nox-Emission von 0,3288 g/kWh
auf 0,0632 g/kWh um rd. 80 % reduziert.

* Der Grund hierfur liegt in dem optimal arbeitenden Abgasnach-
behandlungssystem.

* Die Systeme verwenden zur Nox-Reduzierung eine wasserige
Harnstofflosung (Adblue), die erst bei Abgastemperaturen tUber
200° in den Abgasstrom eingedust werden.

* Bei geringerer Geschwindigkeit werden diese Temperaturen nicht
erreicht.
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Hagener StraBenbahn AG

Reduzierung der Nox-Emissionen durch OPNV-Beschleunigung

Mess-
tag

Datum

Fahrzeug

Einsatz-
gebiet

Mittlere i
Geschwin- Emissibnen, [g/kWh]

digkeit

[km/h] NO2

Solaris Urbino 12

4 26.02.2015 EURO VI Diisseldorf 18,0 0,2481
Solaris Urbino 12

4 26.02.2015 EURO VI Diisseldorf | 20,0 0,0903
Solaris Urbino 12

4 26.02.2015 EURO VI Dusseldorf 21,7 0,0545
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Hagener StraBenbahn AG

Nachriistung Abgasnachbehandlung in Richtung Euro 6 - Stand: 24.01.2018

Fahrzeug- Proventia Eminox Twintec/
Hersteller AR A A (bluekat 24) (Amminex) Baumot
MAN D 2066 ja ja ja nein ?
LUH 46
OM 457 . ' . . .
EvoBus HLA nein nein ja nein ?
OM 306 nein nein ja nein ?
HLA ] :
Solaris PRUZZZS nein nein nein nein ?
PR 265 . . . . >
U2 nein nein nein nein ?
Anmerkungen Keine ABE; Im Bereich Hersteller Kein Angebot Gesprach gefiihrt,
Bereits Baurdume Busse erarbeitet ABE und moglich, weil keine keine Angebote
vermessen, Einzel- Vertrieb wartet offizielle Standardl6sung erhalten
abnahme in Zu- von HJS- Richtlinie ab; vorhanden; zu hoher
sammenarbeit mit Komponenten angefragte Angebote | Entwicklungsaufwand
TUV; angeblich noch wurden nicht fiir zu geringes
Produktanpassungen, geliefert; Auftragsvolumen
entsprechende Ver- angeblich Einzel-
offentlichung der I6sungen moglich
Richtlinie notwendig
25.01.2018 21



Hagener StraBenbahn AG

Forcierung der Elektromobilitat

25.01.2018
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Hagener StraBenbahn AG @

Forcierung der Elektromobilitat

* Erstellung eines Konzeptes zur Einfuhrung der Elektromobilitat in
Hagen

* Erforderliche Inhalte des Konzeptes:
Analyse der Energiespeichertechnologien in den Fahrzeugen, hier
gibt es zwei praktikable Alternativen

— Wasserstoff/Brennstoff- Technologie zur Erzeugung des
Fahrstroms

— Energiespeicherung mittels Batterie
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Hagener StraBenbahn AG

1. Betriebshofladung

Was muss beachtet werden?

* Prufung der baurechtlichen Voraussetzungen bei Ladung der
Fahrzeuge auf dem Betriebshof

Beantragung Nutzungsanderung bei Ladung in Gebauden
Ggf. Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes
Uberprufung der Gebaudestatik abhangig vom Ladesystem
Einbindung des Gebaudeversicherers in die Gesamtplanung

Einbindung der Feuerwehr in die Gesamtmalinahme zur
Bekampfung von Branden auf dem Betriebshof sowie
Fahrzeugbrande auf den Linien
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Hagener StraBenbahn AG
2. Energiebedarf

Erarbeitung eines intelligenten Lademanagements
Ladeleistung bei Nachtladung

25.01.2018
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Hagener StraBenbahn AG

3. Entwicklung einer Ladestrategie (1)

> Betriebshofladung Uber Stecker oder Pantograph

25.01.2018
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Hagener StraBenbahn AG @

Entwicklung einer Ladestrategie (2)

» Zwischenladung auf der Linie

Infrastruktur bei der Gelegenheitsladung

= Bis 500 kW
= Anbindung an Mittelspannung 10 kV
Induktiv-Ladung = Trafo mit Gleichrichter erforderlich

Quelle:DSW21
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Hagener StraBenbahn AG

Entwicklung einer Ladestrategie (3)

Quelle:
Stadtverkehr
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Hagener StraBenbahn AG

Entwicklung einer Ladestrategie (4)

» Zwischenladung auf dem Linienweg

Notwendige Ladevorgange bei der Gelegenheitsladung

25.01.2018
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Hagener StraBenbahn AG

Entwicklung einer Ladestrategie (5)

Unproduktive Ladezeit bei der Gelegenheitsladung

Quelle.Vossloh Kiepe
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Hagener StraBenbahn AG @
4. MaRnahmen bei der HST

2015 Testfahren mit Solo-E-Bus der Firma Solaris auf Linien der
Hagener Strallenbahn AG; Fahrzeug nur bedingt tauglich, da
Reichweite bei schonem Wetter unter 100 km

* Abstimmung mit ENERVIE zur Prufung der zur Verfugung stehenden
Anschlussleitungen im Bereich ,Am Pfannenofen® sowie moglicher
Ladepunkte im Bedienungsgebiet

* Zukunftige Einbeziehung des HEB in die Gesprache zur
Leitungsbereitstellung (HEB-Turbine)

* Auswertung der Angebote zur Konzepterstellung
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Hagener StraBenbahn AG @

5. Linien- und Umlaufauswahl

 Auswahl von Linien bzw. Umlaufen, auf denen Elektrobusse bauart-
reichweitenbedingt und wirtschaftlich eingesetzt werden kdonnen

— Nach Festlegung der Energiespeicher und der Ladestrategie
Ermittlung der Reisereichweiten der Fahrzeuge

— Erster Schritt voraussichtlich eine Ubernachtladung der
Fahrzeuge auf dem Betriebshof

— Erkenntnisse aus Analysen anderer Verkehrsunternenmen zeigen,
dass aufgrund der limitierten Reichweite der Fahrzeuge mit
heutiger Technik ca. 25 % der Fahrleistung mit Elektrobussen
erbracht werden kann, die uber Nacht auf dem Betriebshof
geladen werden
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Hagener StraBenbahn AG @

6. Weiteres Vorgehen

* Parallel zur Konzeptentwicklung Prufung der Fordermoglichkeiten
fur Elektrobusse und Betriebshofinfrastruktur

* Konzeptionierung eines Betriebshofmanagementsystems mit
intelligenter Ladesystematik

* EU-weite Ausschreibung der Fahrzeuge

* Auswahl des Ladesystems auf dem Betriebshof voraussichtlich
uber Pantographen

*  Weichenstellung fur ein in Zukunft autonomes Fahren auf dem
Betriebshof sowie der erforderlichen Ladeinfrastruktur

25.01.2018 33



Hagener StraBenbahn AG

7. Ausblick auf die Entwicklung der Elektromobilitat

* Entwicklung der Elektromobilitat hangt maldgeblich von der
Weiterentwicklung der Energiespeicher / Batterien ab

* Schwerpunkte bei den Batterien:

Grofe / Gewicht

Leistungsfahigkeit

Zyklenfester Nutzungsbereich der Batterie
Preisliche Entwicklung

Betriebskosten
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Hagener StraBenbahn AG

Ausblick auf die Entwicklung der Elektromobilitat

Batterieentwicklung

25.01.2018
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Hagener StraBenbahn AG

Ausblick auf die Entwicklung der Elektromobilitat

Entwicklungsstand deutscher Hersteller

Quelle:.DSW21
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Hagener StraBenbahn AG @

8. Resumee

* Die Hagener Stralenbahn AG ist Losung des Problems und tragt
bereits heute spurbar zum Umweltschutz in Hagen bei.

* Wirtschaftlich wird aufgrund der zurzeit nicht ausreichenden
Batteriespeicher sowie der anspruchsvollen Topographie in Hagen
die Dieseltechnologie (mind. Euro 6) fur lange Zeit noch eingesetzt
werden.

* Da die Elektrobusentwicklung in den kommenden Jahren die
Serienreife erreicht, ist es jetzt sinnvoll, Konzepte zur EinfUhrung der
Elektromobilitat zu erstellen.

* Langere Nutzungszeit der E-Busse aufgrund der sehr hohen
Anschaffungspreise

* Konzeptionsloses Vorgehen und die Beschaffung von nicht
serienreifen Fahrzeugen kosten im Betrieb Millionen.
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Hagener StraBenbahn AG @

Resumee

* Mit der ersten Beschaffung wird weitestgehend die Ladestrategie /
Ladeinfrastruktur fur die Zukunft festgelegt.

 Eine Beschleunigung des OPNV schiitzt die Umwelt und macht den
OPNV attraktiver.

* Die Konzepterstellung mit Prifung der genannten Rahmen-
bedingungen ist ein Unternehmensziel der Hagener Stral3en-
bahn AG fur das Jahr 2018.
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Hagener StraBenbahn AG @

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit.
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Die Fraktionen von

€OV, Biindnis 90 / Die Grilnen, Hagen Aktlv & FDP

Telefon: 02331207-3184 (CDU)
02331 207-3506 (Griine)
02331 207-5529 (Hagen Aktiv)
02331 207-2380 (FDP)
Ratsfraktionen . RathausstraRe 11 . 58095 Hagen

E-Mail: boehm@cdu-fraktion-hagen.de
. fraktion.gruene@sds-hagen.de
Herrn Vorsitzen d en daniel.george@fdp-fraktion-
hagen.de
karin.nigbur-martini@fraktion-
hagen-aktiv.de

Hans-Georg Panzer

Dokument:  2018_02_21_antrag§16_uwa_15

Obdume.docx

- im Hause

20. Februar 2018

Anderungsantrag fiir die Sitzung des UWA am 20. Februar 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Panzer,

gemal § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des V. Nachtrages vom
15.12.2016 stellen wir fir den Tagesordnungspunkt

1.4.4. Beratung Doppelhaushalt 2018/2019: 150 Stadtbdume

den folgenden Antrag (Beschlussvorschlag):
Der Rat der Stadt Hagen mége beschliefSen:

Die Initiative zur Pflanzung von Stadtbéumen wird nicht im Rahmen des Haushaltsplanent-
wurfs 2019/2020 etatisiert und thematisiert.

Stattdessen wird die Diskussion hieriiber im Zusammenhang mit der geplanten Einfiihrung
der Baumpflegesatzung behandelt.
Begriindung: erfolgt miindlich.
Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht aus Arnsberg macht deutlich, dass die Méglichkeit zu einer
solchen freiwilligen Leistung nicht besteht. Insofern ist zu befiirchten, dass der eigentlich gute Gedanke

auf diesem Wege gar nicht durchzusetzen ist.

Im Rahmen der geplanten Baumpflegesatzung werden voraussichtlich sowohl Mittel fiir den Baumer-
halt sowie fiir Neu- und Nachpflanzungen generiert.

Mit freundlichen GriiBen verbleiben
Dr. Stephan Ramrath Nicole Pfefferer Dr. Josef Biicker Claus Thielmann

Fraktionsvorsitzender Fraktionssprecherin Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender
CDU-Ratsfraktion Biindnis 90/Die Griinen Hagen Aktiv FDP-Fraktion



Die Fraktionen von

CbU, Hagen Aktiv & FDP

Telefon: 02331207-3184 (CDU)
02331 207-5529 (Hagen Aktiv)
02331 207-2380 (FDP)

Fraktionen . Rathausstrafe 11.58095 Hagen

E-Mail: boehm@cdu-fraktion-hagen.de
H err VorSItze nde r daniel.george@fdp-fraktion-
hagen.de
HanS'Georg'Pa nzer Dokument:  2018_02_21_antrag§16_uwa_w
ea-standorte.docx
- im Hause 20.Februar 2018

Sachantrag fiir die Sitzung des UWA am 21. Februar 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Panzer,

gemal § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des V. Nach-
trags vom 15. Dezember 2016 stellen wir den folgenden Sachantrag zum TOP

[.6.3. Mindestabstandsregelung fiir Windenergieanlagen (DS 0806/2017)

hier: Darstellung der aktuellen Rechtslage; Handlungsempfehlung der Verwaltung

Der Rat der Stadt Hagen moge beschlieRen:

1.

2.

Die Antragsteller stehen zu den grundsatzlichen Zielen der Energiewende.

Die mittlerweile veraltete Darstellung der Rechtslage (Stand: 25.10.2017) und die
Erlduterungen zum Entwurf des neuen Windenergie-Erlasses sowie die Beantwortung der
Fragen der Fraktion Bindnis 90/Die Griinen aus der Ratssitzung vom 31.08.2017 zu TOP 1.4.2.
werden zur Kenntnis genommen, soweit sie noch dem aktuellen Sachstand entsprechen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die im Kabinettsbeschluss vom 20.12.2017 zum
Landesentwicklungsplan (LEP) geplanten Anderungen auf deren Relevanz fiir die Hagener
Planungen hin zu priifen. (Kabinettsbeschluss vom 20.12.2017, siehe Anlage)

Nach Vorliegen der planungsrechtlich verbindlichen Grundlagen sollen individuelle
Vorrangzonen dort eingerichtet werden, wo diese in der Bevdlkerung die entsprechende
Akzeptanz finden.

Mit freundlichen GriRen verbleiben

Dr. Stephan Ramrath Dr. Josef Biicker Claus Thielmann
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender
CDU-Ratsfraktion Hagen Aktiv FDP-Fraktion



Geplante Anderungen des LEP NRW (Entwurf - Stand: 15. Dezember 2017)

Hinweise zum Lesen der Synopse:

Linke Spalte: Wiedergabe der Festlegungen und Erlauterungen des geltenden LEP-Textes, in denen Anderungen vorgenommen werden. Soweit
auf die vollstdndige Wiedergabe einer Festlegung bzw. Erlauterung verzichtet wird, wird darauf hingewiesen.

Mittlere Spalte: Es werden nur die Absatze wiedergegeben, in denen textliche Anderungen vorgenommen werden, d.h. Absatze, in denen keine
Anderungen vorgenommen werden, werden in der mittleren Spalte nicht nochmals wiedergeben. Bereiche mit textlichen Anderungen sind kursiv
herausgehoben. Soweit ganze Festlegungen oder Abséatze des bisherigen LEP gestrichen werden, wird der Text in der mittleren Spalte durchge-
strichen wiedergeben oder in anderer geeigneter Weise darauf hingewiesen.

Rechte Spalte: Wiedergabe von Begriindungen fiir die jeweils beabsichtigten Anderungen am LEP-Text

Festlegungen (Ziele und Grundsaétze) sind fett gedruckt; bei den Erlauterungen sind jeweils nur die Uberschriften fett kursiv gedruckt.

Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begrindung:

2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum

2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum

Als Grundlage fur eine nachhaltige, umweltgerech-
te und den siedlungsstrukturellen Erfordernissen
Rechnung tragende Entwicklung der Raumnut-
zung ist das Land in Gebiete zu unterteilen, die
vorrangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum)
oder vorrangig Freiraumfunktionen (Freiraum)
erfullen oder erfillen werden.

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht
sich innerhalb der regionalplanerisch festgelegten
Siedlungsbereiche.

Unberihrt von Satz 2 kann sich in den im regional-
planerisch festgelegten Freiraum gelegenen Orts-

Unberihrt von Satz 2 ist in den im regionalplane-
risch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen

Anlass fur die beabsichtigten Anderungen sind insbe-
sondere folgende Aussagen des Koalitionsvertrages:




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

teilen eine Siedlungsentwicklung vollziehen; die
Siedlungsentwicklung in diesen Ortsteilen ist unter
Berlicksichtigung der Erfordernisse der Land-
schaftsentwicklung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzflache auf den Bedarf der anséas-
sigen Bevoélkerung und vorhandener Betriebe aus-
zurichten.

Ausnahmsweise kdnnen im regionalplanerisch

festgelegten Freiraum Bauflachen und —gebiete

dargestellt und festgesetzt werden, wenn

- die besondere 6ffentliche Zweckbestimmung fr
bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes
dies erfordert oder

- die jeweiligen baulichen Nutzungen einer zuge-
horigen Freiraumnutzung deutlich untergeordnet
sind.

unter Berlicksichtigung der Erfordernisse der
Landschaftsentwicklung und des Erhalts der land-
wirtschaftlichen Nutzflache eine auf den Bedarf der
ansassigen Bevélkerung und vorhandener Betrie-
be ausgerichtete Siedlungsentwicklung maoglich.

Die Entwicklung eines solchen Ortsteils zu einem
Allgemeinen Siedlungsbereich ist mdglich, wenn
der Siedlungsflachenbedarf hierfiir nachgewiesen
und ein hinreichend vielfaltiges Angebot von Infra-
struktureinrichtungen der Grundversorgung si-
chergestellt wird.

Ausnahmsweise kénnen im regionalplanerisch
festgelegten Freiraum Bauflachen und -gebiete
dargestellt und festgesetzt werden, wenn

- diese unmittelbar an den Siedlungsraum an-
schlieen und die Festlegung des Siedlungs-
raums nicht auf einer deutlich erkennbaren
Grenze beruht,

- es sich um angemessene Erweiterungen vorhan-

dener Betriebe oder um eine Betriebsverlagerung

zwischen benachbarten Ortsteilen handelt,

es sich um die angemessene Weiterentwicklung

vorhandener Standorte von Uberwiegend durch

bauliche Anlagen gepréagten Kultur-, Erholungs-

Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen

einschliel3lich der Ferien- und Wochenendhaus-

gebiete handelt,

- es sich um Tierhaltungsanlagen handelt, die
nicht mehr der Privilegierung gemaR § 35 Abs. 1
Nr. 4 BauGB unterliegen oder

- die besondere 6ffentliche Zweckbestimmung fur
bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes

sLandliche Regionen und Ballungsrdume brauchen
wieder gleichwertige Entwicklungschancen. Dazu wer-
den wir unseren Kommunen Flexibilitédt und Entschei-
dungskompetenzen bei der Flachenausweisung zu-
riickgeben. Wir werden erméglichen, dass bedarfsge-
recht neue Wohngebiete und Wirtschaftsflachen aus-
gewiesen werden kénnen, auch in Orten mit weniger
als 2.000 Einwohnern.

(Seite 35)

sTierhaltungsanlagen sollen im AuRenbereich weiter
zulassig sein. Stalle gehodren nicht in Industriegebiete.”
(Seite 35)

sTierhaltungsanlagen sind Agrarlandschaften wesens-
eigen. Gewerbeflachen sind auch in Landregionen
knapp. Daher heben wir umgehend die Auflage auf,
dass neue Stélle mit gewerblicher Tierhaltung nur in
Industrie- oder Gewerbegebieten anzusiedeln sind.*
(Seite 88)




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

dies erfordert oder

- die jeweiligen baulichen Nutzungen einer zuge-
horigen Freiraumnutzung deutlich untergeordnet
sind.

Zu 2-3 Siedlungsraum und Freiraum

Zu 2-3 Siedlungsraum und Freiraum

(Hinweis: die ersten vier Absatze der Erlauterungen zu
Ziel 2-3 sind hier nicht wiedergegeben.)

Den regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen liegt eine vorhandene oder geplante
MindestgréRe von 2000 Einwohnern zugrunde; unter-
halb dieser Gro3e kénnen i.d.R. keine zentraltrtlich
bedeutsamen Versorgungsfunktionen ausgebildet
werden.

(Hinweis: die ersten vier Abséatze der Erlauterungen zu
Ziel 2-3 werden unverandert ubernommen.)

Den regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen liegt i. d. R. eine vorhandene oder
geplante Mindestgré3e von 2000 Einwohnern zugrun-
de; unterhalb dieser Grol3e kdnnen i.d.R. keine zent-
ralortlich bedeutsamen Versorgungsfunktionen ausge-
bildet werden.

Siedlungserweiterungen muissen in der Summe dem
Uberdrtlichen Bedarf entsprechen und deshalb tberort-
lich abgestimmt werden.

Eine ausnahmslose Ausrichtung der Siedlungsentwick-
lung auf regionalplanerisch festgelegte Siedlungsbe-
reiche wirde aber den Belangen vorhandener kleine-
rer Ortsteile nicht gerecht. Die festgelegte Konzentrati-
on der Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch
festgelegte Siedlungsbereiche betrifft insofern u. a. die
wachstumsorientierte Allokation von Siedlungsflachen
fur Zuwanderung und Betriebsverlagerungen bzw.
-neuansiedlungen.

Die Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile mit einer Auf-
nahmeféhigkeit von weniger als 2000 Einwohnerinnen
und Einwohnern fir den Bedarf der anséssigen Bevol-

siehe oben




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Bei bestehendem Siedlungsflachenbedarf und fehlen-
den Mdglichkeiten der Weiterentwicklung bereits regi-
onalplanerisch festgelegter Siedlungsbereiche kann
die Entwicklung eines kleineren Ortsteils vorgesehen
werden, der dann regionalplanerisch als Siedlungsbe-

kerung und die Entwicklung vorhandener Betriebe ist
moglich. Ortsteile, in denen weniger als 2000 Men-
schen leben, verfligen i. d. R. nicht Gber ein raumlich
gebiindeltes Angebot an 6ffentlichen und privaten
Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen.
Gleichwohl ist in landlich strukturierten Raumen im
Rahmen der Eigenentwicklung durch eine aktive, inte-
grierte Dorfentwicklung eine angemessene Daseins-
vorsorge und eine Attraktivierung der Dorfkerne anzu-
streben, um diese nachhaltig zu sichern. In grof3en,
diinnbesiedelten Flachengemeinden beispielsweise in
der Eifel oder im Sauerland kénnen einige solcher
Ortsteile Versorgungsfunktionen (z. B. Schule) fir an-
dere, noch kleinere Ortsteile ibernehmen. Fur die
ortsansassige Bevdlkerung kann sich zusatzlicher
Wohnraumbedarf u.a. durch die natlrliche Bevélke-
rungsentwicklung im Ortsteil, abnehmende Bele-
gungsdichten von Wohnungen, steigende Wohnfla-
chenanspriiche der Einwohner, Sanierungs- oder Um-
strukturierungsmafRnahmen im Baubestand z. B. zur
Beseitigung stadtebaulicher Missstande ergeben. Der
Rahmen des Eigenbedarfs deckt auch Angebotspla-
nungen von Bauflachen und Baugebieten fur die an-
sassige Bevolkerung fir einen mittel- bis langfristigen
Planungshorizont ab.

Dariiber hinaus kann ein kleiner Ortsteil gemaf Satz 4
zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich entwickelt
werden.




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

reich festzulegen ist. Dies ist mit der Formulierung
"erflllen oder erfillen werden" im Ziel 2-3 zum Aus-
druck gebracht und abweichend von Grundsatz 6.2-1
maoglich.

Der Siedlungsflachenbedarf hierfur gilt als nachgewie-
sen, wenn der fiir die Gemeinde ermittelte Bedarf ge-
manR Ziel 6.1-1 dieses abdeckt und die Vorteile einer
solchen Siedlungsentwicklung gegenuber einer Erwei-
terung von bestehenden Allgemeinen Siedlungsberei-
chen Uberwiegen.

Dies kann z. B. gegeben sein, wenn die Mdglichkeiten
zur Weiterentwicklung bestehender Siedlungsbereiche
eingeschrankt sind durch:

— entgegenstehende regionalplanerische Freiraum-
festlegungen wie Regionale Grinziige, Bereiche
fur den Schutz der Natur, ggf. Wald o.4.,

— sonstige entgegenstehende fachrechtliche Vorga-
ben wie Wasserschutzgebiete, Uberschwem-
mungsgebiete etc.,

— entgegenstehende topografische oder naturrdumli-
che Gegebenheiten,

— nicht realisierbare oder mit hohen Kosten verbun-
dene Ausbauten der ErschlieRungen oder der not-
wendigen technischen Infrastrukturen (z.B. Ausbau
des gesamten Kanalnetzes in einem Allgemeinen
Siedlungsbereich, nur um einzelne weitere Wohn-
gebiete realisieren zu kdnnen).

Dies kann auch gegeben sein, wenn die Ausweisung
von neuen Allgemeinen Siedlungsbereichen fir Wohn-
nutzungen nur an bestehenden Allgemeinen Sied-
lungsbereichen fir Gewerbenutzungen maglich ist.
Auch kurze Wege zum Ortszentrum kdnnen gegen-




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Der im Ziel verwandte Begriff ,Siedlungsentwicklung®
umfasst inshesondere die bauleitplanerische Auswei-
sung von Bauflachen und Baugebieten sowie Entwick-
lungen gemalR § 34 BauGB. Die so definierte Sied-
lungsentwicklung muss zielkonform in den regionalpla-
nerisch festgelegten Siedlungsbereichen und — in be-
grenztem Umfang — in kleineren, dem regionalplane-
risch festgelegten Freiraum zugeordneten Ortslagen
erfolgen.

Ausgenommen von der Festlegung in Ziel 2.3 Satz 2
sind die Darstellung und Festsetzung von baulichen
Vorhaben fur

- Vorhaben des Bundes oder des Landes, die aus
zwingenden Grinden des offentlichen Interesses not-
wendig sind, ihren Standort aber weder im Siedlungs-
raum noch in den im regionalplanerisch festgelegten
Freiraum gelegenen Ortsteilen haben kénnen (z. B. im
Landesinteresse erforderliche Vorhaben mit besonde-
rer Zweckbestimmung wie Justizvollzugsanstalten oder
forensische Kliniken),

- Vorhaben, die einer Freiraumnutzung funktional zu-
geordnet und im Flachenumfang deutlich unter-
geordnet sind.

Uber der Erweiterung bestehender Allgemeiner Sied-
lungsbereiche in zentrumsfernen Lagen vorteilhaft
sein.

Fur eine mogliche Weiterentwicklung zu einem Allge-
meinen Siedlungsbereich kommen insbesondere sol-
che kleineren Ortsteile in Frage, die entweder bereits
Uber ein hinreichend vielfaltiges Angebot von Infra-
struktureinrichtungen der Grundversorgung verfiigen
oder in denen dieses zukinftig sichergestellt wird.

Der im Ziel verwandte Begriff ,,Siedlungsentwicklung*®
umfasst die bauleitplanerische Ausweisung von Bau-
flachen und Baugebieten. Die so definierte Siedlungs-
entwicklung muss zielkonform in den regionalplane-
risch festgelegten Siedlungsbereichen und —in be-
grenztem Umfang — in kleineren, dem regionalplane-
risch festgelegten Freiraum zugeordneten Ortsteilen
erfolgen.

Mit dem ersten Spiegelstrich der Ausnahme wird klar-
gestellt, dass Bauflachen und -gebiete ausnahmsweise
auch dann dargestellt und festgesetzt werden, wenn
sie zwar nicht innerhalb des regionalplanerisch festge-
legten Siedlungsraums liegen, sondern nur an diesen
angrenzen. Damit wird der Regelung in § 35 Abs. 2
LPIG DVO Rechnung getragen, die festlegt, dass
raumbedeutsame Planungen und Malinahmen in der
Regel erst ab einem Flachenbedarf von mehr als 10 ha
zeichnerisch darzustellen sind. Hat der Plangeber da-
gegen eine bewusste und sinnvolle Abgrenzung zwi-
schen Siedlungsraum und Freiraum vorgenommen,
z.B. ergibt sich die Gebietsgrenze erkennbar an natir-
lichen Gegebenheiten wie einem Flusslauf, an bereits
vorhandener Infrastruktur oder an einer geografischen




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Grenze, so ist die Ausnahme nicht anwendbar. Ent-
sprechende Hinweise kdnne sich nicht nur aus der
zeichnerischen Darstellung, sondern auch aus der
Planerlauterung oder Aufstellungsunterlagen ergeben
(so z.B. OVG NRW, Urteil vom 30.09.2014 — 8 A
460/13 -, BRS 82 Nr. 111)

Im AuRenbereich zulassige Vorhaben bleiben von
dieser Festlegung unberthrt. Insofern kdnnen Ge-
meinden auch fur im AufRenbereich zulassige Vorha-
ben feinsteuernde Bauleitplanung betreiben. Damit ist
auch eine Entwicklung von Betrieben im Rahmen von
§ 35 Abs. 2 BauGB und nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB
moglich. In diesem Zusammenhang ist auf § 35 Abs. 4
Nr.6 BauGB und die dazu ergangene héchstrichterli-
che Rechtsprechung zu verweisen.

Mit dem zweiten Spiegelstrich wird dariiber hinaus
auch eine Bauleitplanung fur Verlagerung von Gewer-
bebetrieben zwischen benachbarten Ortsteilen, d. h.
von einem Ortsteil in den anderen Ortsteil, ermdglicht.
Dies kann beispielsweise zur Optimierung der eigenen
Betriebsablaufe erforderlich sein oder weil kleinraumig
agierende Gewerbebetriebe wie z. B. kleine Hand-
werksbetriebe auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
aus der nahen Umgebung angewiesen sind. Zum
Schutz landwirtschaftlicher Flachen ist unter dieser




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Ausnahme nicht die Verlagerung von Betrieben aus
dem Siedlungsraum in die im regionalplanerisch fest-
gelegten Freiraum gelegenen Ortsteile subsummiert.
Dieses wirde einer konzentrierten Siedlungsentwick-
lung und der damit verbundenen effizienten Auslas-
tung von Infrastrukturen sowie der sparsamen Inan-
spruchnahme von Flachen zuwiderlaufen.

Mit der Ausnahme im dritten Spiegelstrich sollen die in
Nordrhein-Westfalen bereits bestehenden Strukturen
fur Kultur, Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus
effizienter weiter genutzt und ihnen wirtschaftlich eine
Perspektive eingeraumt werden. Mit der Ausnahme
kann an den isoliert im Freiraum bereits vorhandenen
Standorten Uberwiegend durch bauliche Anlagen ge-
pragter Kultur-, Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tou-
rismuseinrichtungen einschlie3lich der Ferien- und
Wochenendhausgebiete Bauleitplanung betrieben
werden. Zu den vorhandenen Standorten im Sinne der
Ausnahme gehoren die faktisch bestehenden Vorha-
ben, die nach den 88 30 ff. BauGB genehmigt oder
genehmigungsfahig sind. Hinsichtlich der angemesse-
nen Weiterentwicklung eines vorhandenen Standortes
kann auf die Ausfihrungen zur Ausnahme im zweiten
Spiegelstrich verwiesen werden.

Bei einer Weiterentwicklung vorhandener Standorte,
die als Neustandort die Standortanforderungen von
Ziel 6.6-2 erfullen wirden, ergeben sich keine weiter-
gehenden Anforderungen.

Die Ausnahme gilt auch fur Bauleitplanungen fir die
Erweiterung oder Anderung von Tierhaltungsanlagen,
die infolge dessen nicht mehr der Privilegierung ge-
maf § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB unterliegen und deren
geplante Erweiterung oder Anderung im funktionalen




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Soweit der LEP-Festlegungen zu sonstigen Vorhaben
trifft, wie z.B. Vorhaben gemal 6.6-2 (Standortanforde-
rungen fir bestimmte Einrichtungen fur Erholung,
Sport, Freizeit und Tourismus), 8.3-2 (Standorte von
Abfallbehandlungsanlagen) und 10.2-5 (Solarenergie-
nutzung) bleiben diese unberihrt.

Die Ausnahme gilt nicht fir Bauleitplanungen fiir ge-
werbliche Betriebe, die infolge Errichtung nicht oder
wegen einer Erweiterung oder Anderung nicht mehr
der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1, 4 oder 6
BauGB unterliegen. Es handelt sich um eine eng an-
zuwendende Ausnahmeregelung. Anderungen vorhan-
dener, bereits genehmigter Betriebe, die nur der Auf-
rechterhaltung des bereits genehmigten Betriebes die-
nen, sind nach der Vorschrift des § 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB weiterhin méglich, insbesondere, wenn sie
nicht mit einer baulichen Erweiterung verbunden sind
und sie dem Umweltschutz oder dem Tierwohl dienen.
Insoweit ist auch eine feinsteuernde Bauleitplanung
nicht ausgeschlossen.

(Hinweis: Die weiteren vier Absatze der urspriinglichen
Erlauterungen zu Ziel 2-3 wurden soweit noch relevant
nach oben verschoben (s. mittlere Spalte).

Zusammenhang mit dem bereits bestehenden Betrieb
steht.

Soweit der LEP Festlegungen zu sonstigen Vorhaben
trifft, wie z.B. die Festlegungen des Kap. 6.5 zu Vorha-
beni. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO, Vorhaben gemani
6.6-2 (Standortanforderungen fir bestimmte Einrich-
tungen fir Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus),
8.3-2 (Standorte von Abfallbehandlungsanlagen) und
10.2-5 (Solarenergienutzung) bleiben diese unberihrt.

Bauliche Anlagen im Sinne des fiinften Spiegelstrichs
sind insbesondere Justizvollzugsanstalten und forensi-
sche Kliniken.




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

6.1-2 Grundsatz Leitbild "flachensparende Sied-
lungsentwicklung”

Die Regional- und Bauleitplanung soll die flachen-
sparende Siedlungsentwicklung im Sinne des
Leitbildes, in Nordrhein-Westfalen das tagliche
Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflache bis
zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf "Netto-
Null" zu reduzieren, umsetzen.

Anlass fiir die beabsichtigten Anderungen sind insbe-
sondere folgende Aussagen des Koalitionsvertrages:

»~Damit die Kommunen mehr geeignete Wohnbaufla-
chen bereitstellen kénnen, werden wir unnétige
Hemmnisse zur Ausweisung von Bauland aus dem
Landesentwicklungsplan entfernen."

(Seite 79)

Der Grundsatz in der vorliegenden Form bedeutet
keine Kontingentierung der Flacheninanspruchnahme.
Dennoch wurde auch im zweiten Beteiligungsverfahren
zum LEP der 5-ha-Grundsatz (trotz Herabstufung vom
Ziel zum Grundsatz) offensichtlich nach wie vor als
unndtiges Hemmnis fir die Baulandentwicklung ver-
standen.

Zu 6.1-2 Leitbild "flachensparende Siedlungsent-
wicklung"

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen untersttitzt
das Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, den
Flachenverbrauch bis zum Jahr 2020 bundesweit auf
30 Hektar pro Tag zu senken, d.h. fir NRW den Fla-
chenverbrauch entsprechend seinem Anteil an der
bundesdeutschen Siedlungs- und Verkehrsflache min-
destens auf finf Hektar pro Tag zu senken. Langerfris-
tig verfolgt sie das Ziel des Netto-Null-Flachenver-
brauchs, d.h. die Geb&dude- und Freiflachen, Verkehrs-
flachen und Betriebsflachen sollen in der Flachen-
bilanz kein Wachstum mehr aufweisen.

Im Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG wird u. a.
ausgefiuhrt: "Der Raum ist in seiner Bedeutung fur die
Funktionsfahigkeit der Boden, des Wasserhaushalts,
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(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas ein-
schlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwi-
ckeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, méglich
und angemessen, wiederherzustellen. [...] Die erstma-
lige Inanspruchnahme von Freiflachen fir Siedlungs-
und Verkehrszwecke ist zu vermindern, insbesondere
durch die vorrangige Ausschopfung der Potenziale fir
die Wiedernutzbarmachung von Fléchen, fur die
Nachverdichtung und fir andere MaRhahmen zur In-
nenentwicklung der Stadte und Gemeinden sowie zur
Entwicklung vorhandener Verkehrsflachen."”

Die Reduzierung der Flachenneuinanspruchnahme ist
eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit der
weiteren Entwicklung von Nordrhein-Westfalen. Eine
flachensparende und bedarfsgerechte Siedlungs- und
Verkehrsflachenentwicklung tragt dazu bei, mdgliche
Konkurrenzen zwischen den Gemeinden mit daraus
u. U. resultierenden steigenden Infrastrukturfolgekos-
ten und wachsenden wirtschaftlichen Belastungen fur
die Gemeinden und deren Einwohnerinnen und Ein-
wohner zu vermeiden. Sie ist als Chance einer Ent-
wicklung und nicht als Hemmnis zu sehen.

Der zumindest langfristig fir Nordrhein-Westfalen er-
wartete Rickgang der Bevolkerung kann die in diesem
Leitbild bzw. in der bundesweiten Nachhaltigkeitsstra-
tegie verfolgte Verminderung der Flacheninanspruch-
nahme erleichtern. Die Reduzierung des Siedlungsfla-
chenwachstums wird im Planungszeitraum des LEP
allerdings nicht ohne eine ergdnzende Steuerung
durch die Raumordnung méglich sein.

Eine wirtschaftlich effiziente Flachennutzung soll unter
der Berlcksichtigung der drei wesentlichen Strategien
verfolgt werden: Vermeidung (Aktiver Flachenschutz

11
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(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

und flachensparendes Bauen), Mobilisierung (Aktivie-
rung von Bauliicken, Entsiegelung im Bestand) und
Revitalisierung (Revitalisierung beziehungsweise Re-
kultivierung von Brachflachen und Stadtumbau).

Die Regionalplanung soll den Grundsatz u. a. dadurch
umsetzen, dass die Trager der Regionalplanung in
den Erarbeitungsverfahren den Beitrag von Regional-
planédnderungen zum téglichen Wachstum der Sied-
lungs- und Verkehrsflache fur ihr Plangebiet erfassen
und der Landesplanungsbehérde gemaR § 4 Abs. 4
LPIG (Monitoring) berichten. Der Beitrag besteht dabei
darin, dass durch die Neudarstellung von Siedlungs-
raum die Moglichkeit geschaffen wird, diese Flachen
nach entsprechender bauleitplanerischer Umsetzung
auch tatsachlich in Anspruch zu nehmen. Die Landes-
planungsbehdrde bewertet dies bereits im Rahmen
ihrer Beratung der Regionalplanungsbehérden im lau-
fenden Verfahren im Hinblick auf die landesweite Ent-
wicklung der Siedlungs- und Verkehrsflache. Da sich
das Leitbild, insbesondere die Reduzierung der Fl&-
chenneuinanspruchnahme bis 2020 auf 5 ha/Tag, auf
den Indikator "Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
flache (SuV)" bezieht, wird dariber hinaus vom Land
laufend evaluiert, wie sich dieser Indikator verandert
und zwar durch die Auswertung der entsprechenden
Statistik.

Die Bauleitplanung soll den Grundsatz zum einen uber
ihre weitere Mitwirkung am Siedlungsflachenmonito-
ring umsetzen und damit zur Transparenz beztiglich
der Inanspruchnahme von Flachenreserven beitragen.
Zum anderen sollen inshesondere bei der Formulie-
rung von Festsetzungen in Bebauungsplanen die M6g-
lichkeiten genutzt werden, auf eine flachensparende
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Anlass/Begriindung:

Umsetzung der Planung hinzuwirken.

Erlauterung zu Ziel 6.3-3 (S. 41)

Dabei ist die im Ziel genannte ,Nachnutzung bereits
versiegelter Flachen einschlielich vorhandener Infra-
struktur® nicht so zu verstehen, dass dort nicht gering-
fligige Anpassungen an aktuelle Anforderungen der
Wirtschaft (wie zum Beispiel Breitbandausbau, Ertlich-
tigung bestehender Verkehrsverbindungen) durchge-
fuhrt werden kdnnen.

Dabei ist die im Ziel genannte ,Nachnutzung bereits
versiegelter Flachen einschlielich vorhandener Infra-
struktur® nicht so zu verstehen, dass dort nicht gering-
fogige Anpassungen an aktuelle Anforderungen der
Wirtschaft (wie zum Beispiel Breitbandausbau, Ertlich-
tigung bestehender Verkehrsverbindungen) durchge-
fuhrt werden kdnnen.

Begrindung fur die Streichung:

Die sachgerechte Ertlichtigung einer verkehrlichen
ErschlieBung bei den o. g. Standorten ist zwingend fur
die weitere Entwicklung des Standortes. Die beste-
hende Regelung erschwert die Nachnutzung fir mogli-
che Investoren.

6.4-2 Ziel Inanspruchnahme von Standorten fir
landesbedeutsame fldchenintensive GrofRvorhaben
Die landesbedeutsamen Standorte fur flachenin-
tensive Gro3vorhaben sind flr raumbedeutsame
Vorhaben mit besonderer Bedeutung fur die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-
Westfalen vorbehalten, die industriell gepragt sind
und einen Flachenbedarf von mindestens 80 ha
haben. Diese GroRenordnung bezieht sich auf die
geplante Endausbaustufe eines Vorhabens.

Ausnahmsweise kann fiir Vorhabenverbiinde meh-

rerer Betriebe ein Standort in Anspruch genommen

werden, wenn sichergestellt ist, dass:

— die einzelnen Teilvorhaben funktionell mitei-
nander verbunden sind und

— die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes
durch ein Produktionsunternehmen mit einem
Flachenbedarf von mind. 10 ha erfolgt.

6.4-2 Ziel Inanspruchnahme von Standorten fir
landesbedeutsame flachenintensive Gro3vorhaben
Die landesbedeutsamen Standorte fur flachenin-
tensive Grollvorhaben sind flr raumbedeutsame
Vorhaben mit besonderer Bedeutung fir die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-
Westfalen vorbehalten, die industriell geprégt sind
und einen Flachenbedarf von mindestens 8050 ha
haben. Diese GroRRenordnung bezieht sich auf die
geplante Endausbaustufe eines Vorhabens.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

,Der newPark soll in den nachsten Jahren zum Top-
Standort fir neue Industrie in Nordrhein-Westfalen
werden. Das Industrieareal am nordlichen Rand der
Metropole Ruhr soll Standort fir die Industrien und
Arbeitsplatze der Zukunft werden. Dort sollen Indust-
rieunternehmen aus der ganzen Welt willkommen
sein.“ (Seite 35)

Eine strukturpolitische Begrindung wird derzeit in Zu-
sammenarbeit mit Referat V A 4 und der RWTH
Aachen erarbeitet, die als Grundlage fur eine Reduzie-
rung der MindestflachengroRRe dient.

Im Beispiel newPark (s. Bericht der newPark GmbH)
enthalt der erste Teil-Bebauungsplan in Datteln nur
eine vermarktbare GE-/GI-Flache von 60 ha, da die
Entwicklung weiterer Flachen die Realisierung der
Ortsumgehung Waltrop voraussetzt.

Zu 6.4-2 Inanspruchnahme von Standorten fur lan-

Zu 6.4-2 Inanspruchnahme von Standorten fur lan-
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desbedeutsame flachenintensive GrofRvorhaben

Standorte fir landesbedeutsame flachenintensive

GrolRvorhaben sind der Ansiedlung von Vorhaben mit

besonderer Bedeutung fiir die wirtschaftliche Entwick-

lung des Landes Nordrhein-Westfalen vorbehalten. Fur

die wirtschaftliche Entwicklung des Landes besonders

bedeutsam sind Vorhaben, die

— maligeblich zur Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplatzen beitragen (arbeitsintensive Betrie-
be) oder

— fur die im Land vorhandene zuliefernde und wei-
terverarbeitende Industrie von Bedeutung sind
(wichtiges Glied in einer Wertschdpfungskette) o-
der

— zur Starkung der Innovationskraft des Landes bei-
tragen (Betriebe oder Betriebsverblinde mit neuen,
zukunftsweisenden Produkten oder Produktions-
verfahren).

Die Inanspruchnahme der Standorte durch Vorhaben,
die weder landesbedeutsam noch flachenintensiv sind,
wie z.B. reine Unternehmensverlagerungen, wird
grundsatzlich ausgeschlossen. Folgende Ausnahmen
sind jedoch moglich:

— Verlagerungen, bei denen Betriebserweiterungen
am bisherigen Betriebsstandort nicht mehr méglich
sind;

— Entstehen eines zuséatzlichen neuen Unterneh-
mensstandortes, wobei der bisherige erhalten
bleibt;

— Entwicklung neuer Geschéftsfelder eines Unter-
nehmens.

Die Standorte sind Uberwiegend fur Nutzungen vorge-

desbedeutsame flachenintensive GroRvorhaben
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

sehen, die industriell gepragt oder fiir die Industrie von
besonderer Bedeutung sind. Dazu zéhlen beispiels-
weise Unternehmen des Automobil-, Maschinen- und
Anlagenbaus, der pharmazeutischen, chemischen und
Kunststoffindustrie, der Energie- und Regelungstech-
nik oder arbeitsintensive Veredelungsbetriebe des
Logistikgewerbes.

Die Standorte dienen nicht der regionalen Versorgung
mit Flachen fir emittierende Gewerbe- und Industrie-
betriebe und gehen daher auch nicht in die Ermittlung
des regionalen Gewerbeflachenbedarfs ein (s. Kap.
6.3). Die Ansiedlung von grof3flachigen Einzelhandels-,
Freizeit-, Sport- oder Erholungseinrichtungen kommt
nicht in Betracht (s. Kap. 6.5 und 6.6).

Der Mindestflachenbedarf fir GroRvorhaben wird ent-
sprechend der Praxis der Wirtschaftsférderung auf 80
ha festgelegt.

Als ,flachenintensives Groflivorhaben® kann in einem
begriindeten Einzelfall ein Vorhabenverbund mehrerer
Betriebe unter den im Ziel genannten und im Folgen-
den weiter ausgefihrten Voraussetzungen anerkannt
werden. Bei einem solchen Vorhabenverbund hat zwar
jedes einzelne Teilvorhaben fir sich genommen einen
geringeren Flachenbedarf als 80 Hektar, die Teilvor-
haben sind aber funktionell so miteinander verbunden,
dass sie in ihrer Gesamtheit in der Endausbaustufe
einen Raumanspruch von mindestens 80 Hektar auf-
weisen. Auch hier bezieht sich die GréRenordnung von
80 ha auf die geplante Endausbaustufe eines Vorha-
benverbundes.

Die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes hat

Der Mindestflachenbedarf fur GroRvorhaben wird ent-
sprechend der Praxis der Wirtschaftsforderung auf
8050 ha festgelegt.

Als ,flachenintensives Grof3vorhaben kann in einem
begriindeten Einzelfall ein Vorhabenverbund mehrerer
Betriebe unter den im Ziel genannten und im Folgen-
den weiter ausgefihrten Voraussetzungen anerkannt
werden. Bei einem solchen Vorhabenverbund hat zwar
jedes einzelne FeitVorhaben flr sich genommen einen
geringeren Flachenbedarf als 8050 Hektar, die Feil-
Vorhaben sind aber funktionell so miteinander verbun-
den, dass sie in ihrer Gesamtheit in der Endausbaustu-
fe einen Raumanspruch von mindestens 8050 Hektar
aufweisen. Auch hier bezieht sich die GréRenordnung
von 8650 ha auf die geplante Endausbaustufe eines
Vorhabenverbundes.

Die Bezeichnung als einzelne Teilvorhaben ist miss-
verstandlich. Ein Vorhabenverbund besteht aus ein-
zelnen Vorhaben.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

durch ein Unternehmen mit einem Flachenbedarf von
mindestens 10 ha zu erfolgen.

Entscheidend ist der aus der funktionellen Verbindung
resultierende besondere Raumbedarf der Vorhaben in
ihrer Gesamtheit. Im Gegensatz zu einer lediglich or-
ganisatorischen oder rechtlichen Verbindung besteht
ein funktioneller Verbund beispielsweise im Verhaltnis
Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung oder bei Her-
stellern eines Produktes aus mehreren chemischen
Rohstoffen. Als funktionell verbundene Vorhaben in
diesem Sinne waren etwa integrierte chemische Anla-
gen nach 4. BImSchV bzw. UVPG zu werten (also
etwa ein Verbund zur Herstellung von Stoffen oder
Stoffgruppen durch chemische Umwandlung im indust-
riellen Umfang, bei dem sich mehrere Einheiten ne-
beneinander befinden und in funktioneller Hinsicht
miteinander verbunden sind). Die gemeinsame Platzie-
rung funktionell verbundener Vorhaben an einem ein-
zigen Standort vermeidet ein Verkehrsaufkommen
zwischen den Einzelvorhaben bzw. ermdglicht tber-
haupt erst derartige aufeinander angewiesene Nutzun-
gen.

Ein raumordnerischer Vertrag, der auch private Vorha-
bentrager bindet, ist insbesondere bei Inanspruch-
nahme des Standortes durch einen funktionellen Vor-
habenverbund zu empfehlen.

Entscheidend ist der aus der funktionellen Verbindung
resultierende besondere Raumbedarf der Vorhaben in
ihrer Gesamtheit. Im Gegensatz zu einer lediglich or-
ganisatorischen oder rechtlichen Verbindung besteht
ein funktioneller Verbund beispielsweise im Verhaltnis
Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung oder bei Her-
stellern eines Produktes aus mehreren chemischen
Rohstoffen oder zwischen Betrieben, die Teil eines
Innovations- und Wertschopfungsnetzwerkes sind. Als
funktionell verbundene Vorhaben in diesem Sinne
waren etwa integrierte chemische Anlagen nach 4.
BImSchV bzw. UVPG zu werten (also etwa ein Ver-
bund zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen
durch chemische Umwandlung im industriellen Um-
fang, bei dem sich mehrere Einheiten nebeneinander
befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander ver-
bunden sind). Die gemeinsame Platzierung funktionell
verbundener Vorhaben an einem einzigen Standort
vermeidet ein Verkehrsaufkommen

Die hier vorgenommene Erganzung macht deutlich,
dass nicht nur ein Chemiepark einen Vorhabenver-
bund darstellen kann, sondern, dass Vorhabenverbin-
de auch mehrere Branchen abbilden kénnen, sofern
der funktionelle Verbund gegeben ist.

6.6-2 Ziel Standortanforderungen

6.6-2 Ziel Anforderungen fur neue Standorte

Raumbedeutsame, Uberwiegend durch bauliche
Anlagen gepragte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und

Neue Standorte fur raumbedeutsame, Uberwiegend
durch bauliche Anlagen geprégte Erholungs-,

Folgeanderung durch Anderung in Ziel 2-3
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Tourismuseinrichtungen einschlie3lich neuer Feri-
en- und Wochenendhausgebiete sind umwelt-,
sozial- und zentrenvertréglich festzulegen.

Neue Ferien- und Wochenendhausgebiete bzw. -
bereiche sind dabei unmittelbar anschlieBend an
Allgemeinen Siedlungsbereichen festzulegen.

Andere neue raumbedeutsame, Uberwiegend durch
bauliche Anlagen gepragte Erholungs-, Sport-,
Freizeit- und Tourismuseinrichtungen sind in der
Regel innerhalb von beziehungsweise unmittelbar
anschlielfend an Allgemeine Siedlungsbereiche
oder Bereiche fir gewerbliche und industrielle Nut-
zungen festzulegen.

Ausnahmsweise kdnnen fir die Planung auch an-
dere im Freiraum liegende Flachenpotenziale in
Frage kommen, wenn:

- es sich um Brachflachen (z. B. militarische Kon-
versionsflachen) handelt - sofern sie sich fur eine
solche bauliche Nachfolgenutzung eignen — oder
um geeignete Ortsteile und

- vorrangige Freiraumfunktionen beachtet werden
und

- Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Boden- und Grundwasserschut-
zes, des Immissionsschutzes, des Denkmalschut-
zes und die natirliche Eigenart der Landschaft ein-
schlieB3lich des Orts- und Landschaftsbildes sowie
ihr Erholungswert beriicksichtigt werden und

Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ein-
schliellich neuer Ferien- und Wochenendhausge-
biete sind umwelt-, sozial- und zentrenvertraglich
festzulegen.

Ausnahmsweise kénnen fir neue Standorte fur
andere neue raumbedeutsame, Uberwiegend durch
bauliche Anlagen gepragte Erholungs-, Sport-,
Freizeit- und Tourismuseinrichtungen auch andere
im Freiraum liegende Flachenpotentiale in Frage
kommen, wenn:

- es sich um Brachflachen (z. B. militarische Kon-
versionsflachen) - sofern sie sich fir eine solche
bauliche Nachfolgenutzung eignen — oder um ge-
eignete Ortsteile handelt und

- vorrangige Freiraumfunktionen beachtet werden
und

- Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Boden- und Grundwasserschut-
zes, des Immissionsschutzes, des Denkmalschut-
zes und die natirliche Eigenart der Landschaft ein-
schlieRBlich des Orts- und Landschaftsbildes sowie
ihr Erholungswert berlicksichtigt werden und
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

- eine leistungsfahige, kurzwegige Anbindung an
das uUberortliche StraBenverkehrsnetz und an Ver-
kehrstrager mit hoher Transportkapazitat (insbe-
sondere Bahn, Schiff, Offentlicher Personennah-
verkehr) vorhanden oder geplant ist.

- eine leistungsfahige, kurzwegige Anbindung an
das uUberortliche StraBenverkehrsnetz und an Ver-
kehrstrager mit hoher Transportkapazitat (insbe-
sondere Bahn, Schiff, Offentlicher Personennah-
verkehr) vorhanden oder geplant ist.

Zu 6.6-2 Ziel Standortanforderungen

Zu 6.6-2 Anforderungen flr neue Standorte

Sowohl private als auch 6ffentliche Einrichtungen fr
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus stellen wach-
sende Anspriche an den Raum im dicht besiedelten
Nordrhein-Westfalen. So hat allein die Zahl der Frei-
zeitgroReinrichtungen von 197 im Jahr 1997 um rund
57 % auf 309 Einrichtungen im Jahr 2006 zugenom-
men; von diesen 309 liegen alleine 131 in Gebieten mit
Uberwiegend landlicher Raumstruktur (Quelle: ILS-
Forschung 2/09 "Moderne Freizeiteinrichtungen in
Nordrhein-Westfalen”, Mai 2009).

Nach 8§ 2 (2) Nr. 2 und 3 ROG ist die Siedlungstatigkeit
raumlich zu konzentrieren, die Flacheninanspruch-
nahme im Freiraum zu begrenzen und Raumstrukturen
sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung ver-
ringert und zusétzlicher Verkehr vermieden wird. Die
Grundsatze 6.1-8 und 7.1-7 sind zu berucksichtigen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 300 Ferien-/ Wo-
chenendhausgebiete in sehr unterschiedlicher Gro-
Renordnung. In der Vergangenheit hat es immer wie-
der Fehlentwicklungen hin zu einer Dauerwohnnutzung
dieser Gebiete gegeben, verbunden mit einer langfris-
tigen funktionalen Anderung der entsprechenden Un-
terkunfte und der Anforderungen an die Infrastruktur
dieser Gebiete. Vor diesem Hintergrund sind Ferien-

In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 300 Ferien-/ Wo-
chenendhausgebiete in sehr unterschiedlicher Gro-
Renordnung. In der Vergangenheit hat es immer wie-
der Fehlentwicklungen hin zu einer Dauerwohnnutzung
dieser Gebiete gegeben, verbunden mit einer langfris-
tigen funktionalen Anderung der entsprechenden Un-
terkunfte und der Anforderungen an die Infrastruktur
dieser Gebiete. Vor diesem Hintergrund sind neue

In den Erlauterungen sind entsprechende Ausfiihrun-
gen um das Wort ,neue” erganzt.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

haus- und Wochenendhausgebiete zukiinftig unmittel-
bar anschlieBend an Allgemeinen Siedlungsbereichen
zu entwickeln, um den Freiraum vor Zersiedlung zu
schiitzen. Die Entwicklung von Wochenend- und
Ferienhausgebieten soll die regionalen Eigenheiten
nutzen und die landschaftliche Attraktivitat als Voraus-
setzung fur den Tourismus nachhaltig sichern.

Auch die anderen raumbedeutsamen, Uberwiegend
durch bauliche Anlagen gepragten Erholungs-, Sport-,
Freizeit- und Tourismuseinrichtungen sind in der Regel
unmittelbar anschlieRend an Allgemeinen Sied-
lungsbereichen oder Bereiche flir gewerbliche und
industrielle Nutzungen zu entwickeln. Letztere kom-
men in Einzelféallen in Betracht, z. B. aus Immissions-
schutzgrinden. Die Voraussetzungen fur eine Aus-
nahme sind im Ziel genannt; bei den geeigneten Orts-
teilen handelt es sich dabei um Ortsteile, die aufgrund
ihrer Grof3e zwar regionalplanerisch als Freiraum dar-
gestellt sind, aber zumindest Uber ein Basisangebot an
offentlichen und privaten Einrichtungen der Versor-
gung und medizinischen Betreuung verfligen.

Raumbedeutsame, tUberwiegend durch bauliche Anla-
gen gepragte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Touris-
museinrichtungen sind als Allgemeiner Siedlungsbe-
reich fur zweckgebundene Nutzungen festzulegen. Die
Festsetzung von Sondergebieten fiir Vorhaben i. S.
des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung in raum-
bedeutsamen, Gberwiegend durch bauliche Anlagen
gepragten Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Touris-
museinrichtungen richtet sich nach Kapitel 6.5.

Ferienhaus- und Wochenendhausgebiete zukiinftig
unmittelbar anschlieRend an Allgemeinen Siedlungs-
bereichen zu entwickeln, um den Freiraum vor Zer-
siedlung zu schitzen. Die Entwicklung von Wochen-
end- und Ferienhausgebieten soll die regionalen Ei-
genheiten nutzen und die landschaftliche Attraktivitat
als Voraussetzung fur den Tourismus nachhaltig si-
chern.

Auch neue Standorte fir andere raumbedeutsame,
Uberwiegend durch bauliche Anlagen gepragten Erho-
lungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen
sind in der Regel unmittelbar anschlieRend an Allge-
meinen Siedlungsbereichen oder Bereiche fur gewerb-
liche und industrielle Nutzungen zu entwickeln. Letzte-
re kommen in Einzelfallen in Betracht, z. B. aus Immis-
sionsschutzgriinden. Die Voraussetzungen fir eine
Ausnahme sind im Ziel genannt; bei den geeigneten
Ortsteilen handelt es sich dabei um Ortsteile, die auf-
grund ihrer Grof3e zwar regionalplanerisch als Frei-
raum dargestellt sind, aber zumindest Uber ein Ba-
sisangebot an offentlichen und privaten Einrichtungen
der Versorgung und medizinischen Betreuung verfu-
gen.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Um das touristische Potenzial einer Region zu nutzen
und zu entwickeln und um die Tragfahigkeit gro3er
Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtun-
gen mit weitreichendem Einzugsbereich zu sichern,
sind regionale Betrachtungen und Kooperationen sinn-
voll. Hieraus resultierende informelle Konzepte sollen
in der Regionalplanung bertcksichtigt werden.

7.1-7 Grundsatz Nutzung von militarischen Kon-
versionsflachen

7.1-7 Grundsatz Nutzung von militarischen Kon-
versionsflachen

Auf Gberwiegend landschaftlich gepragten militéri-
schen Konversionsflachen (beispielsweise Trup-
pentbungsplatze) sollen vorrangig Festlegungen
und MaRBRhahmen zugunsten des Natur- und Land-
schaftsschutzes und/oder der Nutzung fr erneu-
erbare Energien zum Tragen kommen. Dabei sollen
insbesondere die Flachen, die nicht baulich tber-
pragt sind, flr Freiraumnutzungen gesichert wer-
den.

Der Grundsatz bleibt unverandert; hier erfolgt nur eine
Anderung in den Erlauterungen.

Zu 7.1-7 Nutzung von militéarischen Konversions-
flachen

Zu 7.1-7 Nutzung von militarischen Konversions-
flachen

Aufgrund der Besonderheiten der militdrischen Nut-
zung haben militdrische Konversionsflachen oft be-
sondere Bedeutung fur den Biotop- und Artenschutz.
Dies gilt inshesondere fiir Truppentbungsplatze, die
haufig in Gegenden mit von Natur aus nahrstoffarmen
Bdden angelegt wurden und wéhrend ihrer militéri-
schen Nutzung auch nur extensiv genutzt wurden. Die
im Freiraum liegenden Uberwiegend landschaftlich
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

gepragten militarischen Konversionsflachen sollen
deshalb kiinftig vorrangig Zwecken des Natur- und
Landschaftsschutzes dienen.

Bei gréReren militarischen Konversionsflachen kann
dies auch in einer gemeinsamen Nutzung mit Anlagen
zur Gewinnung erneuerbarer Energie sinnvoll sein;
diese sollen die Naturschutzzwecke jedoch nicht be-
eintrachtigen; flachenintensive Anlagen wie z. B. Pho-
tovoltaikanlagen sollen deshalb nur auf bereits versie-
gelten Flachen in Betracht kommen.

Im Einzelfall kbnnen auch andere Nutzungen in Be-
tracht kommen. Dabei sollen bisher nicht tiberbaute
oder versiegelte Flachen auch weiterhin fur Freiraum-
funktionen erhalten bleiben. Bei Uberlegungen zur
Nutzung von ehemals baulich gepragten Bereichen fiir
eine bauliche Folgenutzung sind der Grundsatz 6.1-8
zu bericksichtigen und Ziel 6-3-3 zu beachten.

Bei groReren militarischen Konversionsflachen kann
dies auch in einer gemeinsamen Nutzung mit Anlagen
zur Gewinnung erneuerbarer Energie sinnvoll sein;
diese sollen die Naturschutzzwecke jedoch nicht be-
eintrachtigen.—flachenintensive-Anlagen-wiez—B-Pheo-
EQ"IQIEEHFIf.l."Ilage'.' SEGI o dlesl alb-Au .aul bereits-versie

Aussage u.a. in der kleinen Regierungserklarung von
Herrn Minister Pinkwart vor dem Ausschuss fur Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung des Landtags
NRW, dass die Nutzung der Solarenergie stérker als
bisher ausgebaut werden soll. Mit der Streichung wird
die Ansiedlung von Freiflachensolaranlagen auf
militarischen Konversionsflachen fur Regionen und
Kommunen vereinfacht.

7.3-1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruch-
nahme

7.3-1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruch-
nahme

Wald ist insbesondere mit seiner Bedeutung fir
die nachhaltige Holzproduktion, den Arten- und
Biotopschutz, die Kulturlandschaft, die land-
schaftsorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeit-
nutzung, den Klimaschutz und wegen seiner wich-
tigen Regulationsfunktionen im Landschafts- und
Naturhaushalt zu erhalten, vor nachteiligen Ent-
wicklungen zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Dazu werden in den Regionalplanen entsprechen-
de Waldbereiche festgelegt.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

»,Der massive Ausbau der Windenergie stb3t in weiten
Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Ausnahmsweise dirfen Waldbereiche fur entge-
genstehende Planungen und MaBhahmen nur dann
in Anspruch genommen werden, wenn fur die an-
gestrebten Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen
ist, dieser nicht auBerhalb des Waldes realisierbar
ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt
erforderliche MaR3 beschréankt wird.

Die Errichtung von Windenergieanlagen ist mog-
lich, sofern wesentliche Funktionen des Waldes
nicht erheblich beeintrachtigt werden.

Bevolkerung. Wir wollen die Akzeptanz fur die Nutzung
der Windenergieanlagen erhalten. Dazu werden wir
unter Berticksichtigung von Rechtssicherheit und
Vertrauensschutz folgende Anderungen vornehmen:
[..]

—  Wir starken die kommunale Entscheidungs-
kompetenz.

— Die Verpflichtung im Landesentwicklungsplan
zur Ausweisung von Windvorrangzonen wird
ebenso wie die Privilegierung der Windener-
gieerzeugung im Wald aufgehoben.

Zu 7.3-1 Walderhaltung und Waldinanspruchnahme

Zu 7.3-1 Walderhaltung und Waldinanspruchnahme

(Hinweis: In den Erlauterungen zu Ziel 7.3-1 werden
die letzten Absatze gestrichen. Die davor stehenden
Absatze sind hier nicht wiedergegeben.)

Diese generelle Festlegung zu einer ausnahmsweisen
Inanspruchnahme des Waldes durch andere Nutzun-
gen wird zugunsten der Windenergienutzung im Wald
gedffnet, weil in Nordrhein-Westfalen die Stromerzeu-
gung auf einen stetig steigenden Anteil erneuerbarer
Energien umgestellt wird und der Ausbau der Wind-
energienutzung dabei einen wesentlichen Beitrag leis-
ten soll. Aufgrund der ungleichen Verteilung der Wald-
flachen gilt dies insbesondere fiir die waldreichen Re-
gionen innerhalb von Nordrhein-Westfalen.

Wald steht der Errichtung von Windenergieanlagen
nicht entgegen, sofern dadurch wesentliche Funktio-
nen des Waldes nicht erheblich beeintréachtigt werden.

(Hinweis: In den Erlauterungen zu Ziel 7.3-1 werden
die letzten Absatze gestrichen. Die davor stehenden
Absatze sind hier nicht wiedergegeben.)

Die Anderungen ergeben sich aus der Anderung des
Ziels.
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(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Die Waldfunktionen im Sinne des Ziels 7.3-1 ergeben
sich grundsétzlich aus der Waldfunktionenkartierung.
Sofern keine aktuelle Waldfunktionenkartierung vor-
liegt, sind die Funktionen am jeweiligen Standort im
Einzelfall zu bestimmen. Eine erhebliche Beeintrachti-
gung der Erholungsfunktion durch Windenergieanla-
gen im Wald setzt voraus, dass der Wirkbereich der
geplanten MaRnahme Waldflachen mit einer tber-
durchschnittlichen Bedeutung fur die Erholungs- und
Freizeitnutzung betrifft. Dieses kann beispielsweise
vorliegen bei einer sehr hohen Nutzung von Waldbe-
reichen fur Erholung und Freizeit oder bei besonderer
touristischer Erschliel3ung der betroffenen Waldberei-
che.

In waldarmen Gebieten, in denen Waldgebiete haufig
nur kleinflachig und inselartig in Uberwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Landschaftsbereichen liegen,
haben Walder generell einen hohen Stellenwert fir
den Biotopverbund, den Arten- und Biotopschutz, Re-
gulationsfunktionen im Naturhaushalt und die land-
schaftsorientierte Erholung sowie Landschaftsbildfunk-
tionen.

In diesen Gebieten ist in der Regel auch davon auszu-
gehen, dass geeignete Standorte fir Windenergiean-
lagen aul3erhalb des Waldes in einem ausreichenden
Umfang vorhanden sind.

Die wirtschaftliche Ertragsfunktion des Waldes steht
einer Festlegung von Flachen fur die Windenergienut-
zung im Wald in der Regel nicht entgegen, weil regel-
mafig nur geringe Flachen (insbesondere die Funda-
mentflachen) dauerhaft der forstlichen Produktion ent-
zogen sind.
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Anderung LEP
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Anlass/Begriindung:

8.1-6 Ziel Landes- bzw. regionalbedeutsame Flug-
hafen in Nordrhein-Westfalen

8.1-6 Ziel Landesbedeutsame Flughafen in Nord-
rhein-Westfalen

Landes- bzw. regionalbedeutsame Flughé&fen in
Nordrhein-Westfalen sind:
die landesbedeutsamen Flughéafen:
- Dusseldorf (DUS) und
- KoIn/Bonn (CGN) sowie
- Minster/Osnabrick (FMO)
sowie die regionalbedeutsamen Flughafen:
- Dortmund (DTM),
- Paderborn/Lippstadt (PAD) und
- Niederrhein: Weeze-Laarbruch (NRN)

Die landesbedeutsamen Flughé&fen des Landes
sind einschlie3lich der Flachen fur die Flughafe-
ninfrastruktur sowie fur flughafenaffines Gewerbe
bedarfsgerecht zu entwickeln.

Die Sicherung und Entwicklung der regionalbe-
deutsamen Flugh&fen und sonstigen Flughéafen
erfolgt im Einklang mit der Luftverkehrskonzeption
des Landes und der Entwicklung der landesbe-
deutsamen Flughéafen.

Im Rahmen der dezentralen Flughafeninfrastruktur
in Nordrhein-Westfalen sind die Flughafen Diussel-
dorf (DUS), KéIn/Bonn (CGN), Minster/Osnabrick
(FMO), Dortmund (DTM), Paderborn/Lippstadt
(PAD) und Weeze/Niederrhein (NRN) landesbe-
deutsam.

Sie sind einschlieBlich der Flachen fur die Flugha-
feninfrastruktur sowie fur flughafenaffines Gewer-
be bedarfsgerecht zu entwickeln, um das Land
Nordrhein-Westfalen in den internationalen und
nationalen Flugverkehr einzubinden.

deﬁutlsal_lel \ g alen_u Ild Sg';St'gle“ll Iulgl alen_
des-tandes-und-derEntwicklung-dertandesbe-

Anlass fiir die beabsichtigten Anderungen sind insbe-
sondere folgende Aussagen des Koalitionsvertrages:

,Wir werden die Unterscheidung in Landes- und Regio-
nalbedeutsamkeit von Flughafen und Hafen im LEP
aufheben, um allen Standorten die gleichen Entwick-
lungsmaglichkeiten zu geben.” (Seite 35)

,Die im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen
enthaltene willkiirliche Unterscheidung zwischen regi-
onal- und landesbedeutsamen Flughafen und Hafen
werden wir aufheben.” (Seite 51)

Folgeanderung
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

8.1-7 Ziel Schutz vor Fluglérm

8.1-7 Ziel Schutz vor Fluglarm

Die Bevodlkerung ist vor negativen Umweltauswir-
kungen des Flugverkehrs, insbesondere Fluglarm,
zu schitzen. Aus diesem Grund ist in den Regio-
nalplanen im Umfeld der landes- und regionalbe-
deutsamen Flughafen und der Militarflugpléatze
Geilenkirchen und Norvenich eine Erweiterte
Larmschutzzone, die aus den Empfehlungen der
Landerarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
(LAI) resultiert, in den Regionalpléanen festzulegen.

Erganzend sind die in Rechtsverordnungen fest-
gesetzten Larmschutzzonen gemal Gesetz zum
Schutz gegen Fluglarm (FlugLarmG) in den Regio-
nalpléanen nachrichtlich zu tbernehmen.

In den Bebauungsplanen und -satzungen ist fur
Bereiche innerhalb der Erweiterten Larmschutzzo-
ne der Hinweis aufzunehmen, dass die Bauwilligen
in der Baugenehmigung auf die erhebliche Larm-
belastung durch den Flugverkehr hinzuweisen
sind.

Liegen fur Ubrige Regionalflughafen und Verkehrs-
landeplatze in Rechtsverordnungen festgesetzte
Larmschutzzonen vor, kann in den Regionalplanen

eine Erweiterte La&rmschutzzone festgelegt werden.

Die Bevodlkerung ist vor negativen Umweltauswir-
kungen des Flugverkehrs, insbesondere Fluglarm,
zu schiitzen. Aus diesem Grund ist in den Regio-
nalplanen im Umfeld der landesbedeutsamen
Flughéafen nach Ziel 8.1-6 und der Militarflugplatze
Geilenkirchen und Nérvenich eine Erweiterte
Larmschutzzone, die aus den Empfehlungen der
Landerarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
(LAI) resultiert, festzulegen.

Liegen fur Ubrige Flughafen und Verkehrslande-
platze in Rechtsverordnungen festgesetzte Larm-
schutzzonen vor, kann in den Regionalplanen eine
Erweiterte Larmschutzzone festgelegt werden.

Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus dem gean-
derten Ziel 8.1-6.

Zu 8.1-6 Landes- bzw. regionalbedeutsame Flughé-
fen

Zu 8.1-6 Landesbedeutsame Flughéafen in Nord-
rhein-Westfalen

Verkehrssysteme bilden die notwendige Grundlage fiir
die Funktionsféahigkeit einer modernen Gesellschaft
und Wirtschaft. In Zeiten wachsender Globalisierung
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

kommt dabei dem Luftverkehr eine hohe Bedeutung
zu. Er gewahrleistet den schnellstmdglichen Transport
von Menschen und Giitern Gber weite Entfernungen.

In Nordrhein-Westfalen bilden drei landesbedeutsame
Flughé&fen (Dusseldorf, Kéln/Bonn und Miins-
ter/Osnabruck) und drei ,GroRRe* Regionalflughafen mit
Linien und Charterverkehr (Dortmund, Pader-
born/Lippstadt und Niederrhein/Weeze-Laarbruch) das
Ruckgrat der Flughafeninfrastruktur.

Die landes- und regionalbedeutsamen Flughéfen wer-
den in den zeichnerischen Darstellungen des LEP mit
dem Symbol ,Landes- bzw. regional bedeutsamer
Flughafen® als Vorranggebiet festgelegt.

Ein Bedarf an Neubau von Flughafen besteht im Pla-
nungszeitraum nicht. Die Luftverkehrskonzeption 2010
des Landes sieht keine Neuanlage eines Flughafens
vor. Vielmehr gilt es, die bestehenden Flughéafen be-
darfsgerecht zu entwickeln bzw. zu sichern. Die Obers-
te Luftverkehrsbehoérde beurteilt den Bedarf vorhaben-
bezogen auf Basis von Bedarfsprognosen externer
Gutachter.

Eine bedeutende Rolle spielen insbesondere die drei
landesbedeutsamen Flughéfen (Disseldorf, Koln-
Bonn, Minster-Osnabriick). Fir den Flughafen Dis-
seldorf ist der Angerlandvergleich Uber Grenzen des
Flughafenausbaus und der Fluglarmentwicklung zu
beachten.

In Nordrhein-Westfalen bilden die Flughafen Diussel-
dorf, Kéln/Bonn, Munster/Osnabriick, Dortmund, Pa-
derborn/Lippstadt und Weeze/Niederrhein mit regel-
mafigem Linien- und Charterverkehr das Rickgrat
einer dezentralen Flughafeninfrastruktur.

Die landesbedeutsamen Flughéfen werden in den
zeichnerischen Darstellungen des LEP mit dem Sym-
bol Flughafen als Vorranggebiet festgelegt.

Ein Bedarf an Neubau von Flughé&fen besteht im Pla-
nungszeitraum nicht. Vielmehr gilt es, die bestehenden
landesbedeutsamen Flughafen bedarfsgerecht zu ent-
wickeln bzw. zu sichern. Ziel 8.1-6 bezieht sich nur auf
die mdgliche planerische Flachensicherung im Be-
darfsfall. Uber eine bedarfsgerechte planerische Fléa-
chensicherung kénnen hieraus keine weiteren Unter-
stiitzungsanspriiche an das Land abgeleitet werden.

Fur den Flughafen Dusseldorf ist der Angerlandver-
gleich zu beachten.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Die Flughé&fen tibernehmen auch zunehmend eine Rolle im Fracht-
verkehr. Die Gewerbeentwicklung an den Flughé&fen soll sich auf
flughafenaffines Gewerbe konzentrieren, d. h. auf die Ansiedlung
von Unternehmen, die einen direkten Bezug zum Flugverkehr beno-
tigen. Damit wird eine Konkurrenzsituation mit stadtebaulich inte-
grierten regionalen und kommunalen Wirtschaftsstandorten vermie-
den.

Regionalflughafen wurden aus regionalwirtschaftlichen und struktur-
politischen Griinden gefordert, um beispielsweise Standortnachteile
auszugleichen oder Industrieansiedlungen zu férdern. Um eine
nachhaltige und bedarfsgerechte Flughafenversorgung zu gewéahr-
leisten, missen regionale Ausbau-, Umbau- oder Konversionspro-
jekte mit der Luftverkehrskonzeption des Landes und der Entwick-
lung der landesbedeutsamen Flughé&fen in Einklang stehen.

Fur die bedarfsgerechte Entwicklung bzw. Sicherung der landes-
und regional bedeutsamen Flughéafen sowie fir die Einbindung der
regionalbedeutsamen Flughéafen in die Luftverkehrskonzeption des
Landes holen die Regionalréte bei entsprechenden Vorhaben tiber
die Landesplanungsbehérde eine Stellungnahme der Obersten
Landesluftfahrtbehoérde des Landes ein-

Zu 8.1-9 Landesbedeutsame Hafen und Wasserstral3en (Auszug)
[...] AuBRerdem missen Einschrankungen der Hafenentwicklung
durch das Naherrucken benachbarter Nutzungen mit erhdhten An-
spriichen an den Immissionsschutz vermieden werden.

Landesbedeutsame Héfen werden im Wasserstra3en-, Hafen- und
Logistikkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen nach folgenden
Kriterien bestimmt: das Umschlagvolumen (> 2 Mio.t/Jahr), der
wasserseitige Containerumschlag (> 50.000 TEU/Jahr), oder die
besondere standortpolitische Bedeutung. [...]

Zu 8.1-9 Landesbedeutsame Hafen und Wasserstrallen (Auszug)

Die Regionalplanung kann dort, wo es erforderlich ist, auch weitere
Hafen — seien es die weiteren im Hafenkonzept erwahnten &ffentli-
chen Héfen oder auch die fir NRW wichtigen Industrieh&fen — vor
heranriickenden Nutzungen schitzen (s. dazu auch Grundsétze 6.3-
2). Dieser Grundsatz richtet sich im Ubrigen auch an die kommunale
Bauleitplanung.

Ergénzung der Erlauterungen wie mit VM abgestimmt.

9.2-1 Ziel Raumliche Festlegungen fur oberflachennahe nicht-
energetische Rohstoffe

9.2-1 Ziel Raumliche Festlegungen fur oberflachennahe nicht-
energetische Rohstoffe

In den Regionalplanen sind Bereiche fiir die Sicherung und den
Abbau oberflachennaher Bodenschéatze fir nichtenergetische
Rohstoffe als Vor-

Fiur die Rohstoffsicherung sind in den Regionalplénen Bereiche
fur die Sicherung und den Abbau oberflachennaher Boden-
schétze fur nicht-

Neu:
Im bisher geltenden Landesentwicklungsplan wird die Rohstoffsiche-
rung Uber die Festlegung von Vorrang-
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

ranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebie-
ten festzulegen.

energetische Rohstoffe als Vorranggebiete festzu-
legen. Bei besonderen Konfliktlagen sind Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten
festzulegen.

gebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten (Kon-
zentrationszonen) gesteuert. Mit diesen Vorranggebie-
ten mit Eignungswirkung wird die Rohstoffgewinnung
planerisch auf diese Gebiete konzentriert und aul3er-
halb ausgeschlossen.

Diese restriktive und planerisch aufwendige Steuerung
hat sich bei gro3flachigen Rohstoffvorkommen und
besonderen Konfliktlagen grundséatzlich bewéhrt. Die
Festlegung der Konzentrationszonen schafft hier einen
Ausgleich zwischen den Belastungen der Anwohner
und Standortkommunen durch die Abgrabung und den
Interessen der Wirtschaft an einer ausreichenden
Rohstoffversorgung.

Anders zu beurteilen sind jedoch Rohstoffvorkommen,
die in Nordrhein-Westfalen lediglich vereinzelt und
nicht flachig vorkommen. Hier entstehen keine grof3-
raumigen Konfliktlagen und es kann aus fachlicher
Sicht auf eine Konzentrationszonenplanung verzichtet
werden.

Mit der neuen Fassung des Ziels 9.2-1 erfolgt die Roh-
stoffsicherung daher regelmaRig nur Gber Vorrangge-
biete, die die Rohstoffbereiche sichern, aber keine
zusatzliche Ausschlusswirkung entfalten.

Lediglich bei besonderen Konfliktlagen kann die Regi-
onalplanung — entsprechend der bisherigen LEP-
Regelung - auch mit dem restriktiveren planerischen
Instrument der Vorranggebiete mit Eignungswirkung
steuern.

Dieser Verzicht auf eine Konzentrationszonenplanung
hat den Vorteil deutlicher Verfahrenserleichterungen.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Die planerischen Grundlagen sind wesentlich einfacher
und schneller zu erarbeiten, zudem kénnen Anderun-
gen flexibler vorgenommen werden.

9.2-2 Ziel Versorgungszeitrdume

9.2-2 Ziel Versorgungszeitraume

Die Bereiche fir die Sicherung und den Abbau
oberflachennaher Bodenschéatze fur nichtenergeti-
sche Rohstoffe sind flr einen Versorgungszeit-
raum von mindestens 20 Jahren fur Lockergestei-
ne und von mindestens 35 Jahren fiir Festgesteine
festzulegen.

Die Bereiche fur die Sicherung und den Abbau
oberflachennaher Bodenschétze fur nichtenergeti-
sche Rohstoffe sind flr einen Versorgungszeit-
raum von mindestens 25 Jahren fur Lockergestei-
ne und von mindestens 35 Jahren flr Festgesteine
festzulegen.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

,Im Rahmen des LEP wollen wir die Ausweisung von
Versorgungszeitraumen und Reservezeitrdumen flr
die Rohstoffsicherung wieder auf je 25 Jahre verlan-
gern.“(S. 35)

9.2-3 Ziel Fortschreibung

9.2-3 Ziel Fortschreibung

Die Fortschreibung der Bereiche fur die Sicherung
und den Abbau oberflachennaher Bodenschatze
fur nichtenergetische Rohstoffe hat so zu erfolgen,
dass ein Versorgungszeitraum flr Lockergesteine
von 10 Jahren und fir Festgesteine von 25 Jahren
nicht unterschritten wird.

Mit der Fortschreibung ist wieder der Versor-
gungszeitraum gemaf Ziel 9.2-2 herzustellen.

Die Fortschreibung der Bereiche flr die Sicherung
und den Abbau oberflachennaher Bodenschéatze
fur nichtenergetische Rohstoffe hat so zu erfolgen,
dass ein Versorgungszeitraum fur Lockergesteine
von 15 Jahren und fir Festgesteine von 25 Jahren
nicht unterschritten wird. .

Mit der Fortschreibung ist wieder der Versor-
gungszeitraum gemalf Ziel 9.2-2 herzustellen.

In Anpassung an die Verlangerung der Versorgungs-
zeitraume von 20 auf 25 Jahre (siehe Ziel 9.2-2) sind
auch die zeitlichen Untergrenzen fir die Fortschrei-
bungsverpflichtung der Regionalplane von 10 auf 15
Jahre anzuheben.

9.2-4 Grundsatz Reservegebietet

Festlegung eines neuen Grundsatzes

Fur die langfristige Rohstoffversorgung sollen
Reservegebiete in die Erlauterungen zum Regio-
nalplan aufgenommen werden.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ergibt sich aus
der Interpretation der bei Ziel 9.2-2 genannten Aussa-
ge des Koalitionsvertrages:
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Eine verpflichtende Vorgabe von Reservegebieten
kann nicht in allen Planungsgebieten der Regionalpla-
nung umgesetzt werden.

Fur die langfristige Rohstoffversorgung sollen Reser-
vegebiete vorgesehen werden, analog der Bezeich-
nung ,Reservezeitrdume* im Koalitionsvertrag.

Zu 9.2-1 Raumliche Festlegungen flr oberflachen-
nahe nichtenergetische Rohstoffe

Zu 9.2-1 Raumliche Festlegungen fir oberflachen-
nahe nichtenergetische Rohstoffe

Zu den nichtenergetischen Rohstoffen zahlen neben
den hier nédher behandelten oberflachennahen Locker-
und Festgesteinen wie z. B. Sand und Kies, Ton,
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder Sandstein auch
die in der Regel im Tiefbau zu gewinnenden Rohstoffe
wie z. B. Salze, Erze, Schwerspat oder Dachschiefer.
Fur letztere erfolgt in der Regel keine Festlegung in
den Regionalplanen.

Die planerische Sicherung der heimischen oberfla-
chennahen Bodenschétze erfolgt in Regionalpléanen
durch textliche und zeichnerische Festlegungen von
Bereichen fur die Sicherung und den Abbau oberfla-
chennaher Bodenschatze (BSAB) als Vorranggebiete
mit der Wirkung von Eignungsgebieten.

Die planerische Sicherung der heimischen oberfla-
chennahen Bodenschétze erfolgt in Regionalplénen
durch textliche und zeichnerische Festlegungen von
Bereichen fur die Sicherung und den Abbau oberfla-
chennaher Bodenschétze (BSAB) als Vorranggebiete.
Bei besonderen Konfliktlagen sind BSAB als Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten festzu-
legen.

Anpassung an die Anderung des Ziels 9.2-1

Fir eine angemessene planerische Sicherung ist die

Kenntnis der heimischen Rohstoffpotenziale unerlass-
lich. Dem dienen die vorhandenen geologischen Kar-
tenwerke und Datensammlungen sowie insbesondere
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

die Landesrohstoffkarte der fiir Geologie zustandigen
Fachbehorde als wesentliche Planungsgrundlage. Die
Landesrohstoffkarte vermittelt die notwendigen Infor-
mationen, um bedeutsame Lagerstatten zu identifizie-
ren, damit sie in allen planerischen Abwagungsprozes-
sen bericksichtigt werden kdnnen. Die Festlegung von
BSAB fir die Rohstoffsicherung soll flachensparend
moglichst in den Gebieten vorgenommen werden, die
in der Landesrohstoffkarte mit vergleichsweise héhe-
ren Rohstoffméchtigkeiten ausgewiesen sind. Gleich-
falls sollen die Qualitdten berlcksichtigt werden.

Die rdumliche Steuerung der Rohstoffgewinnung er-
folgt durch eine regionalplanerische Sicherung im
Rahmen eines schlissigen, den gesamten Planungs-
raum umfassenden Planungskonzeptes unter Beruck-
sichtigung der rohstoffgeologischen Empfehlungen der
fur Geologie zustandigen Fachbehdrde. Dabei sollen
auch die betrieblichen Entwicklungsvorstellungen be-
ricksichtigt werden.

Fur die Versorgung von Wirtschaft und Bevélkerung
mit nichtenergetischen Rohstoffen erfolgt die regional-
planerische Sicherung durch die Festlegung von BSAB
als Vorranggebiete unter Berlcksichtigung der roh-
stoffgeologischen Empfehlungen der fiir Geologie zu-
standigen Fachbehoérde. Dabei sind betriebliche Ent-
wicklungsvorstellungen sowie konkurrierende Nut-
zungsvorstellungen pauschaliert oder typisiert zu be-
rucksichtigen.

GemaR § 7 Abs. 2 ROG sind bei der Aufstellung der
Raumordnungspléane die 6ffentlichen und privaten
Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene
erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander
und untereinander abzuwagen.

Die zeichnerische Festlegung von BSAB muss erwar-
ten lassen, dass die Flachen in der Regel fiir Abgra-
bungen genutzt werden kénnen und sich diese Nut-
zungsmaoglichkeit bei Entscheidungen auf nachfolgen-
den planerischen Ebenen durchsetzt.

Ergeben sich bei gro3flachigen Rohstoffvorkommen
aufgrund konkurrierender Nutzungen besondere Kon-
fliktlagen, wie z.B. bei der Gewinnung von Kies und
Sand am Niederrhein und der Kalksteingewinnung in
der Soester Borde, besteht die Notwendigkeit einer
weitergehenden rdumlichen Steuerung. In diesen Fal-
len erfolgt die raumliche Steuerung der Rohstoffgewin-
nung durch Vorranggebiete mit der Wirkung von Eig-
nungsgebieten.

Die zeichnerische Festlegung von BSAB als Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten erfor-
dert ein schlussiges, den gesamten Planungsraum
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

umfassendes Planungskonzept. Die zeichnerische
Festlegung von BSAB muss erwarten lassen, dass die
Flachen in der Regel fiir Abgrabungen genutzt werden
kénnen und sich diese Nutzungsmdéglichkeit bei Ent-
scheidungen auf nachfolgenden planerischen Ebenen
durchsetzt.

Anderungen der Festlegungen der Vorranggebiete mit
Eignungswirkung (z.B. aus Ubergeordnetem Interesse)
sind moglich, wenn sie dem zugrundeliegenden ge-
samtraumlichen Konzept weiterhin entsprechen oder
dieses fortschreiben.

Mit der Ergénzung soll deutlich gemacht werden, dass
die Festlegungen von BSAB als Vorranggebiet mit der
Wirkung eines Eignungsgebietes planerisch geédndert
werden kann.

Abgrabungsvorhaben haben sich in den BSAB zu voll-
ziehen. Die Regionalpléane regeln begrindete Aus-
nahmen, in denen im Einzelfall Abgrabungen geringen
Umfangs auch auf3erhalb der festgelegten BSAB mit
den Zielen der Raumordnung vereinbar sind.

Abgrabungsvorhaben haben sich bei Vorranggebieten
mit der Wirkung von Eignungsgebieten in den BSAB
zu vollziehen. Die Regionalplane kénnen darltber hin-
aus bei raumlicher Steuerung begriindete Ausnahmen
textlich festlegen.

Folgeanderung

Die planerischen Festlegungen richten sich gleicher-
mafen an den Abbau von Bodenschéatzen nach den
jeweiligen Vorschriften des Abgrabungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen, des Bundesberggesetzes, des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes und des Wasserhaus-
haltsgesetzes. Sowohl wegen der gesamtwirtschaftli-
chen Bedeutung der Rohstoffe, als auch wegen der
Nutzungskonflikte, die deren Gewinnung oftmals aus-
I6st, ist ihre langfristig angelegte, vorsorgende Siche-
rung in Raumordnungsplanen erforderlich; sie gehen
fachrechtlichen Genehmigungen voran.

Zu 9.2-2 Versorgungszeitraume

Zu 9.2-2 Versorgungszeitraume

32




Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Mit der zeichnerischen Festlegung von BSAB ist, be-
zogen auf die im jeweiligen regionalen Planungsgebiet
verfligbaren Rohstoffarten, ein bedarfsgerechter Ver-
sorgungszeitraum zu gewahrleisten. Dazu sind die
Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten
so zu bemessen, dass ihr Lagerstéatteninhalt den vo-
raussichtlichen Bedarf fiir mindestens 20 Jahre fir
Lockergesteine und fur mindestens 35 Jahre flr Fest-
gesteine deckt.

Mit der zeichnerischen Festlegung von BSAB ist, be-
zogen auf die im jeweiligen regionalen Planungsgebiet
verfligbaren Rohstoffarten, ein bedarfsgerechter Ver-
sorgungszeitraum zu gewahrleisten. Dazu sind die
Vorranggebiete oder Vorranggebiete mit der Wirkung
von Eignungsgebieten so zu bemessen, dass ihr La-
gerstatteninhalt den voraussichtlichen Bedarf fir min-
destens 25 Jahre fir Lockergesteine und fir mindes-
tens 35 Jahre fir Festgesteine deckt.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

,Im Rahmen des LEP wollen wir die Ausweisung von
Versorgungszeitraumen und Reservezeitraumen

fur die Rohstoffsicherung wieder auf je 25 Jahre ver-
langern® (S. 34)

20 Jahre fir Lockergestein und 35 Jahre fiir Festge-
stein sind der Regelfall. Im Hinblick auf die vielféaltigen
Nutzungskonflikte, die mit Abgrabungen verbunden
sind, sollen diese Versorgungszeitrdume bei neuen
Regionalplanen nicht wesentlich berschritten werden.
Bereits regionalplanerisch gesicherte langere Versor-
gungszeitraume koénnen entsprechende Abweichungen
vom Regelfall rechtfertigen.

25 Jahre fir Lockergestein und 35 Jahre fir Festge-
stein sind der Regelfall. Bereits regionalplanerisch
gesicherte langere Versorgungszeitraume kénnen
entsprechende Abweichungen vom Regelfall rechtfer-
tigen.

Eine Unterschreitung der Zeitrdume ist moglich, wenn
sich im Rahmen der Abwéagung ergibt, dass geeignete
Flachen fur 20 bzw. 35 Jahre nicht zur Verfligung ste-
hen.

Es ist selbstverstandlich, dass bei zu geringem Roh-
stoffvorkommen die Versorgungszeitraume unterschrit-
ten werden kdnnen.

Der Versorgungszeitraum flr Festgesteine liegt tber
dem fir Lockergesteine, da insbesondere die Kalk-
steingewinnung und Zementproduktion mit hohen In-
vestitionskosten verbunden sind und fir die betriebs-
wirtschaftliche Amortisation eine Planungssicherheit
von mindestens 25 Jahren gegeben sein muss, da
ansonsten weitere Investitionen ausbleiben.

Die Bedarfsermittlung erfolgt auf der Grundlage eines
landeseinheitlichen Abgrabungsmonitorings, bei dem
der Fortschritt des Rohstoffabbaus nach Flache und

Die Bedarfsermittlung erfolgt auf der Grundlage eines
landeseinheitlichen Abgrabungsmonitorings, bei dem
der Fortschritt des Rohstoffabbaus nach Flache und
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Volumen erfasst wird. Bei dem Abgrabungsmonitoring
flieBen als wesentliche Aspekte u. a. die Versorgung
von Wirtschaft und Bevodlkerung, Moglichkeiten der
Substitution und der gezielten Nutzung von Rohstoff-
vorkommen mit hdheren Machtigkeiten in die Bedarfs-
ermittlung ein. Die noch vorhandenen Rohstoffvorrate
in genehmigten Abgrabungen auf3erhalb von BSAB
sind auf die Versorgungsrdume anzurechnen. Des
Weiteren sind bei der Ermittlung des Bedarfs auch
Rohstoffmengen aus dem Braunkohlentagebau einzu-
beziehen, sofern dadurch der ordnungsgemalie Be-
trieb und Abschluss des Braunkohlentagebaus nicht
beeintrachtigt wird.

Volumen erfasst wird. Bei dem Abgrabungsmonitoring
flieBen als wesentliche Aspekte u. a. die Versorgung
von Wirtschaft und Bevélkerung, Moglichkeiten der
Substitution und der gezielten Nutzung von Rohstoff-
vorkommen mit héheren Machtigkeiten in die Bedarfs-
ermittlung ein. Die noch vorhandenen Rohstoffvorrate
in genehmigten Abgrabungen auf3erhalb von BSAB
sind auf die Versorgungsrdume anzurechnen. Bes
Weiteren sind-bel-der Ermiltiung-des Bedaris auel.n
HGI.'StGII','e“ge“ aus-dem-Braunkohle |tageb"ak ezy
be_ zlleI|e||| sle e”l' dadluleln - e||el|||u| gsgelnaISe 8 el
beeﬂ%F&ehﬂg—t—Wl—Fd—- = } } O

Der letzte Satz wird gestrichen, da nur 2 von 6 Pla-
nungsgebieten betroffen sind.

Zu 9.2-3 Fortschreibung

Zu 9.2-3 Fortschreibung

Die Rohstoffgewinnung wird durch ein nach Vorgaben
der Landesplanungsbehdrde landeseinheitliches luft-
oder satellitenbildgestiitztes Monitoring begleitet. Im
Rahmen des Monitorings werden der Abbaufortschritt
erfasst sowie die in den festgelegten BSAB und den
genehmigten Flachen verbliebenen Rohstoffvorrate
mittels der Landesrohstoffkarte bewertet. Die Ergeb-
nisse nutzen die jeweiligen Regionalplanungsbehdérden
regelméRig zur Prufung eines Fortschreibungserfor-
dernisses. Uber eine Fortschreibung des Regionalpla-
nes entscheidet der regionale Planungstréger.

Mit dem Abgrabungsmonitoring wird eine jahrliche
Quantifizierung der jeweils vorhandenen planerischen
Restreichweiten fur die einzelnen Rohstoffgruppen (z.
B. Sand und Kies, Ton und Lehm, Kalkstein, Tonstein,
Basalt oder Sandstein) vorgenommen.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Mit der Fortschreibung ist so rechtzeitig zu beginnen,
dass ein Versorgungszeitraum von 10 Jahren fir Lo-
ckergesteine und von 25 Jahren fur Festgesteine nicht
unterschritten wird. Dem Zeitpunkt der Fortschreibung
liegt zugrunde, dass die Laufzeit eines Regionalplans
ublicherweise 10 Jahre betragt und dann eine Uber-
priufung des Regionalplans erfolgt. Sollte durch das
Abgrabungsmonitoring festgestellt werden, dass der
Versorgungszeitraum der BSAB schneller sinkt als
urspriinglich ermittelt, muss eine Ergdnzung der BSAB
vorgenommen werden, um die Steuerungswirkung des
Regionalplans nicht in Frage zu stellen.

Mit der Fortschreibung ist so rechtzeitig zu beginnen,
dass ein Versorgungszeitraum von 15 Jahren fir Lo-
ckergesteine und von 25 Jahren fur Festgesteine nicht
unterschritten wird. Dem Zeitpunkt der Fortschreibung
liegt zugrunde, dass die Laufzeit eines Regionalplans
uiblicherweise 10 Jahre betragt und dann eine Uber-
prifung des Regionalplans erfolgt. Sollte durch das
Abgrabungsmonitoring festgestellt werden, dass der
Versorgungszeitraum der BSAB schneller sinkt als
urspringlich ermittelt, muss eine Erganzung der BSAB
vorgenommen werden.

Ergibt sich die Notwendigkeit einer Fortschreibung, so
ist die planerische Reichweite fur alle in der Planung
bertcksichtigten oberflachennahen nichtenergetischen
Rohstoffe wieder auf mindestens 20 Jahre fur Locker-
gesteine und mindestens 35 Jahre flr Festgesteine zu
erganzen.

Ergibt sich die Notwendigkeit einer Fortschreibung, so
ist die planerische Reichweite fir alle in der Planung
beriicksichtigten oberflachennahen nichtenergetischen
Rohstoffe wieder auf mindestens 25 Jahre fiir Locker-
gesteine und mindestens 35 Jahre flr Festgesteine zu
erganzen.

Folgeanderung

Zu 9.2-4 Reservegebiete

Um eine Nutzung von abbauwirdigen Lagerstatten
auch flr spéatere Generationen offenzuhalten, kann
zusatzlich zu den im Regionalplan festgelegten BSAB
eine langfristige Sicherung bedeutender Lagerstatten
erfolgen. Dies wird durch die Aufnahme von Reserve-
gebieten in die Erlauterungen zum Regionalplan er-
reicht. Planerische Vorgaben fir diese Gebiete sind im
Regionalplan festzulegen.

Erlauterung des neuen Grundsatzes
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

10.1-4 Ziel Kraft-Wéarme-Kopplung

10.1-4 Grundsatz Kraft-Wéarme-Kopplung

Die Potenziale der kombinierten Strom- und War-
meerzeugung und der Nutzung von Abwé&rme sind
zum Zwecke einer moglichst effizienten Energie-
nutzung in der Regional- und Bauleitplanung zu
nutzen.

Die Potenziale der kombinierten Strom- und War-
meerzeugung und der Nutzung von Abwéarme sol-
len zum Zwecke einer moglichst effizienten Ener-
gienutzung in der Regional- und Bauleitplanung
genutzt werden.

Diese Anderung dient der Deregulierung. Grundsatze
unterliegen — anders als Zielfestlegungen, die strikt zu
beachten sind, der Abwagung durch die nachfolgen-
den Planungstrager mit der Folge, dass sie gegentber
anderen abwagungsrelevanten Fachbelangen auch
unterliegen koénnen.

10.2-1 Ziel Halden und Deponien als Standorte fir
die Nutzung erneuerbarer Energien

10.2-1 Grundsatz Halden und Deponien als Stand-
orte fur die Nutzung erneuerbarer Energien

s.10.1-4

Halden und Deponien sind als Standorte fiir die Er-
zeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu
sichern, sofern die technischen Voraussetzungen dafir
vorliegen und fachliche Anforderungen nicht entge-
genstehen.

Ausgenommen hiervon sind Halden und Deponien, die
bereits fur Kultur genutzt werden.

Fachliche Anforderungen stehen einer Nutzung fur die
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
auch dann entgegen, wenn fir Halden und Deponien
in einem regional abgestimmten und beschlossenen
stadtebaulichen Nachnutzungskonzept Nutzungen im
Bereich Kunst und Kultur vorgesehen sind.

Halden und Deponien sollen als Standorte fiir die Er-
zeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu
gesichert werden, sofern die technischen Vorausset-
zungen dafur vorliegen und fachliche Anforderungen
nicht entgegenstehen.

10.2-2 Ziel Vorranggebiete fir die Windenergienut-
zung

10.2-2 Grundsatz Vorranggebiete fir die Wind-
energienutzung
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Entsprechend der Zielsetzung, bis 2020 mindes-
tens 15 % der nordrhein-westféalischen Stromver-
sorgung durch Windenergie und bis 2025 30% der
nordrhein-westfélischen Stromversorgung durch
erneuerbare Energien zu decken, sind proportional
zum jeweiligen regionalen Potenzial Gebiete fur die
Nutzung der Windenergie als Vorranggebiete in
den Regionalpléanen festzulegen.

In den Planungsregionen kdénnen Gebiete fur die
Nutzung der Windenergie als Vorranggebiete in
den Regionalplanen festgelegt werden.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

Der massive Ausbau der Windenergie stol3t in weiten
Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der
Bevdlkerung. Wir wollen die Akzeptanz fur die Nutzung
der Windenergieanlagen erhalten. Dazu werden wir
unter Berticksichtigung von Rechtssicherheit und
Vertrauensschutz folgende Anderungen vornehmen:
[...]

—  Wir starken die kommunale Entscheidungs-

kompetenz.

10.2-3 Grundsatz Umfang der Flachenfestlegungen
fur die Windenergienutzung

Die von den Tragern der Regionalplanung zeichne-
risch festgelegten Vorranggebiete fir die Nutzung
der Windenergie sollen mindestens folgende Fla-

chenkulisse regionalplanerisch sichern:
Planungsgebiet Arnsberg 18.000 ha,
Planungsgebiet Detmold 10.500 ha,
Planungsgebiet Dusseldorf 3.500 ha,

Planungsgebiet Kéln 14.500 ha,

Planungsgebiet Mlnster 6.000 ha,
Planungsgebiet des Regionalverbands Ruhr 1.500
ha.

Anlass fiir die beabsichtigte Anderung ist insbesondere
folgende Aussage des Koalitionsvertrages:

Der massive Ausbau der Windenergie stof3t in weiten
Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der
Bevolkerung. Wir wollen die Akzeptanz fiir die Nutzung
der Windenergieanlagen erhalten. Dazu werden wir
unter Bertcksichtigung von Rechtssicherheit und
Vertrauensschutz folgende Anderungen vornehmen:
[...]

—  Wir starken die kommunale Entscheidungs-

kompetenz.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

10.2-5 Ziel Solarenergienutzung

10.2-5 Ziel Solarenergienutzung

Die Inanspruchnahme von Freiflachen fir die
raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie ist zu
vermeiden.

Ausgenommen hiervon sind Freiflachen-
Solarenergieanlagen,

wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunkti-
on der jeweiligen Festlegung im Regionalplan ver-
einbar ist und es sich um

- die Wiedernutzung von gewerblichen, bergbauli-
chen, verkehrlichen oder wohnungsbaulichen
Brachflachen oder baulich gepragten militarischen
Konversionsflachen,

- Aufschiittungen oder

- Standorte entlang von BundesfernstraRen oder
Schienenwegen mit tUberregionaler Bedeutung
handelt.

Die Inanspruchnahme von Flachen fir die raumbe-
deutsame Nutzung der Solarenergie ist moglich,

wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunkti-
on der jeweiligen Festlegung im Regionalplan ver-
einbar ist und es sich um

- die Wiedernutzung von gewerblichen, bergbauli-
chen, verkehrlichen oder wohnungsbaulichen
Brachflachen oder baulich gepragten militarischen
Konversionsflachen,

- Aufschiittungen oder

- Standorte entlang von Bundesfernstral3en oder
Schienenwegen mit Gberregionaler Bedeutung
handelt.

Aussage u.a. in der kleinen Regierungserklarung von
Herrn Minister Pinkwart vor dem Ausschuss fur Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung des Landtags
NRW, dass die Nutzung der Solarenergie stérker als
bisher ausgebaut werden soll. In Bezug auf die An-
siedlung von Solaranlagen wird die Zielfestlegung
daher positiv formuliert.

Zu 10.2-2 Vorranggebiete fur die Windenergienut-
zung

Zu 10.2-2 Vorranggebiete fur die Windenergienut-
zung

Nach den Windenergieausbauzielen des Landes soll
der Anteil der Windenergie an der Stromversorgung in
Nordrhein-Westfalen in einem ersten Schritt auf min-
destens 15 % im Jahr 2020 ausgebaut werden. Bezo-
gen auf den Stromverbrauch im Jahr 2010 entspricht
dies ca. 21 TWh/a. Bis zum Jahr 2025 soll der Anteil
der erneuerbaren Energien auf 30 % der Stromversor-
gung gesteigert werden. Ausgehend vom Stromver-
brauch des Jahres 2010 missen dann insgesamt ca.
41 TWh/a aus erneuerbaren Energien in Nordrhein-
Westfalen erzeugt werden. Unter Beruicksichtigung der
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

derzeitigen Ausbauziele und Trends der anderen er-
neuerbaren Energien entspricht dies ca. 28 TWh/a aus
Windenergie.

Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil der erneuerbaren
Energien an der Stromversorgung in Deutschland auf
80 % erhoht werden. Dabei wird die Windenergienut-
zung — auch in Nordrhein-Westfalen — weiterhin eine
wichtige Rolle spielen. Neben der Errichtung zuséatzli-
cher Windenergieanlagen wird das Repowering von
Windenergieanlagen an Bedeutung gewinnen. Auch
wenn Standorte alterer Windenergieanlagen nicht im-
mer flir neue moderne Windenergieanlagen geeignet
sein werden (Notwendigkeit groRerer Abstandsfla-
chen), ist doch zu erwarten, dass die Zuwéachse der
Windenergie an der Stromversorgung nicht mehr voll-
standig Uber die Inanspruchnahme zusétzlicher Fla-
chen fir die Errichtung neuer Windenergieanlagen
gedeckt werden muissen.

Die Potenziale fur die Windenergienutzung sind in
Nordrhein-Westfalen in Abhangigkeit von u.a. Topo-
graphie, Siedlungsstruktur, schutzbedirftigen anderen
Nutzungen unterschiedlich ausgepragt; folglich kénnen
nicht alle Planungsgebiete den gleichen Beitrag zum
Ausbau der Windenergie leisten.

Durch die Festlegung von Vorranggebieten in den
Regionalplanen wird der Ausbau der Windenergienut-
zung gefordert, in dem besonders geeignete Standorte
raumordnerisch gesichert und von entgegenstehenden
Nutzungen freigehalten werden. Durch eine mdglichst
effiziente Nutzung der Vorranggebiete kann die am
Standort verfigbare Windenergie optimal genutzt und
gleichzeitig die Inanspruchnahme von Flachen u. a. fur

In den Regionalplénen kdnnen Vorranggebiete fir die
Windenergienutzung festgelegt werden. Durch die
Festlegung von Vorranggebieten in den Regionalpla-
nen wird der Ausbau der Windenergienutzung gefor-
dert, in dem besonders geeignete Standorte raumord-
nerisch gesichert und von entgegenstehenden Nut-
zungen freigehalten werden. Durch eine mdéglichst
effiziente Nutzung der Vorranggebiete kann die am
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

den Wege- und Leitungsbau — im Sinne eines sparsa-
men Umgangs mit Flachen — minimiert werden. Im
Zusammenwirken mit der Darstellung von Konzentrati-
onszonen fur die Windenergienutzung in der Bauleit-
planung kénnen zudem andere Raume mit sensibleren
Nutzungen von raumbedeutsamen Windenergieanla-
gen freigehalten werden.

Im Interesse der Minimierung von Nutzungskonflikten
zwischen Standorten fiir Windenergieanlagen und
anderen Nutzungen sind bei der Festlegung geeigne-
ter Standorte fiir die Windenergienutzung u. a. folgen-
de Aspekte zu prifen:

— Windhoffigkeit,

— Nahe zu Infrastrukturtrassen (Bundesfernstraf3en,
Schienenwege mit Giberregionaler Bedeutung oder
Hochspannungsfreileitungen),

— Abstande zu Siedlungsflachen, Kulturgiitern und
Fremdenverkehrseinrichtungen,

— Wirkung auf kulturlandschaftlich bedeutsame Ele-
mente wie z. B. Ortsbild, Stadtsilhouette, gro3rau-
mige Sichtachsen, Landschaftsbild und Erholungs-
funktion,

— Abstande zu Naturschutzgebieten,

— Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen und dem
Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten,

— Vorschriften zum gesetzlichen Artenschutz,

—  Luftverkehrssicherheit.

Im Rahmen des Gegenstromprinzips priifen die Regi-
onalplanungsbehérden die bauleitplanerisch darge-
stellten Konzentrationszonen im Hinblick auf ihre Eig-
nung fur die regionalplanerische Festlegung von Vor-
ranggebieten fir die Windenergienutzung.

Standort verfligbare Windenergie optimal genutzt und
gleichzeitig die Inanspruchnahme von Flachen u. a. fir
den Wege- und Leitungsbau — im Sinne eines sparsa-
men Umgangs mit Flachen — minimiert werden. Im
Zusammenwirken mit der Darstellung von Konzentrati-
onszonen fir die Windenergienutzung in der Bauleit-
planung kénnen zudem andere Raume mit sensibleren
Nutzungen von raumbedeutsamen Windenergieanla-
gen freigehalten werden.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

In Abhangigkeit vom zu betrachtenden Planungsgebiet
und den dem Standortsuchprozess zugrunde liegen-
den Kriterien kann es zu Abweichungen zwischen den
regional- und bauleitplanerischen Festlegungen von
Standorten firr die Windenergienutzung kommen. Da-
her erfolgen die zeichnerischen Festlegungen in den
Regionalpléanen als Vorranggebiete ohne die Wirkung
von Eignungsgebieten. Dies ermdglicht den kommuna-
len Planungstragern, au3erhalb von regionalplanerisch
festgelegten Vorranggebieten weitere Flachen fiir die
Windenergienutzung in ihren Bauleitplanen im Interes-
se des Ausbaus erneuerbarer Energien darzustellen.
Es bleibt den Gemeinden unbenommen durch Darstel-
lungen im Flachennutzungsplan die Windenergienut-
zung auf geeignete Standorte zu konzentrieren.

AuRerhalb der regionalplanerisch festgelegten Vor-
ranggebiete fir die Windenergienutzung ist die beab-
sichtigte Darstellung von Gebieten fur die Windener-
gienutzung in Bauleitplanen an den textlichen und
zeichnerischen Festlegungen der landesplanerischen
Vorgaben und der Regionalplane, die fiir das Pla-
nungsgebiet bestehen, auszurichten.

Regionalplanerisch festgelegte Vorranggebiete und
bauleitplanerisch dargestellte Konzentrationszonen
aufRerhalb von Vorranggebieten tragen insgesamt zum
Erreichen der eingangs genannten Ausbauziele fir die
Windenergie bei. Dies entspricht dem Charakter der
Ausbauziele als Mindestziele. Die Landesregierung
erwartet, dass sich die Regionen und Kommunen bei
Setzung eines Mindestziels nicht mit der Erfullung des
Minimums begniigen, sondern vielfach dariiber hinaus
gehendes Engagement zeigen und damit eine Fla-
chenkulisse von insgesamt ca. 2 % fur die Windener-
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

gienutzung eréffnet wird. Zudem wird durch einen tber
die regionalplanerischen Vorranggebiete hinausge-
hender Windenergieausbau eine Reserve fur Unwag-
barkeiten bei der tatsachlichen Realisierung der Fla-
chenausweisung geschaffen und der problemlose
Ausbau der Windenergie nach dem Jahr 2025 erleich-
tert.

Im Interesse der kommunalen Wertschépfung sollen
sich die Gemeinden frihzeitig im Verfahren zur Auf-
stellung eines Vorranggebietes/ einer Konzentrations-
zone fir die Windenergienutzung um die Standortsi-
cherung bemuihen. Durch den Abschluss von Stand-
ortsicherungsvertradgen nach Baurecht und die Initiie-
rung von Partizipationsmodellen, wie z. B. "Blirger-
windparks", kann die Akzeptanz der Windenergienut-
zung gesteigert und damit die zligige Umsetzung der
Energiewende unterstitzt werden.

Der Energieatlas Nordrhein-Westfalen des Landesamt
fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen bietet die aktuelle Ubersicht {iber den Be-
stand an Windenergieanlagen, deren Leistung und
deren Ertrag und dokumentiert den Fortschritt des
Ausbaus der Windenergienutzung.

Erganzung eines weiteren Absatzes; Gbernommen aus
jetzt gestrichener Erlauterung zu 10.2-3.

Zu 10.2-3 Umfang der Flachenfestlegungen fir die
Windenergienutzung

Zu-10-2-3 Umiang derFlachentestiegungen-fir-die
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begrundung:

Das Landesamt fuir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen hat 2012 eine "Potenzial-
studie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 — Windener-
gie, LANUV-Fachbericht 40" (Potenzialstudie Wind-
energie) erarbeitet. Diese Studie weist in ihrem NRW-
Leitszenario ein Flachenpotenzial von insgesamt ca.
113.000 ha fur die Windenergienutzung in Nordrhein-
Westfalen nach. Dieses Flachenpotenzial umfasst
sowohl Flachen fur Windparks (ab drei Anlagen) als
auch fur Einzelanlagen. Alleine fir Windparks ermittelt
die Studie ein Flachenpotenzial von 74.600 ha (Tabelle
20, Machbare Potenziale fur Nordrhein-Westfalen,
landesweite Betrachtung (gerundet), Flachenpotenzial
fur das NRW-Leitszenario).

Die Potenzialstudie des LANUV belegt, dass die Aus-
bauziele des Landes fur die Windenergienutzung be-
reits auf 1,6 % der Landesflache (ca. 54.000 ha) er-
reichbar sind. Damit er6ffnet sich fur die regionalen
Planungstrager ein ausreichender Gestaltungsraum fir
eigene planerische Entscheidungen. Aus planerischer
Sicht ist dabei in der Regel die raumliche Bundelung in
Windparks vorzugswirdig gegentiber Windenergie-
Einzelstandorten. Die Potenziale fiir die Nutzung der
Windenergie sind in den Planungsgebieten Nordrhein-
Westfalens unterschiedlich ausgepragt; die Flachenku-
lisse fur die anteiligen Beitrage der Regionen sind aus
den Ergebnissen der Potenzialstudie Windenergie
abgeleitet.

Fur die einzelnen Planungsregionen ergeben sich da-
nach folgende GréRen:
Planungsgebiet Arnsberg
TWh/a),

Planungsgebiet Detmold

18.000 ha (8,9

10.500 ha (5,6
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

TWh/a),

Planungsgebiet Diisseldorf
TWh/a),

Planungsgebiet Kdln
TWh/a),

Planungsgebiet Miinster
TWh/a),

Planungsgebiet des RVR
TWh/a).

3.500 ha (1,7
14.500 ha (8,0
6.000 ha (3,0

1.500 ha (0,8

(Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 —
Windenergie, LANUV-Fachbericht 40, Tabelle 28,
NRW-Leitszenario Machbare Potenziale in den Pla-
nungsregionen)

Der Energieatlas Nordrhein-Westfalen des Landesamt
fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen bietet die aktuelle Ubersicht tiber den Be-
stand an Windenergieanlagen, deren Leistung und
deren Ertrag und dokumentiert den Fortschritt des
Ausbaus der Windenergienutzung.

Zu 10.2-5 Solarenergienutzung

Zu 10.2-5 Solarenergienutzung

Die Nutzung der Solarenergie auf und an vorhandenen
baulichen Anlagen ist der Errichtung von grof3flachigen
Solarenergieanlagen auf Freiflachen (Freiflachen-
Solarenergieanlagen) vorzuziehen. Im Geb&udebe-
stand steht ein grolRes Potenzial geeigneter Flachen zur
Verfligung, das durch eine vorausschauende Stadtpla-
nung noch vergro3ert werden kann. Hilfreich sind hier
auch "Solar-Kataster".

Daher dirfen Standorte fur Freiflachen-
Solarenergieanlagen nur ausnahmsweise im Freiraum

Die Nutzung der Solarenergie auf und an vorhandenen
baulichen Anlagen ist der Errichtung von grof3flachigen
Solarenergieanlagen auf Freiflachen (Freiflachen-
Solarenergieanlagen) vorzuziehen. Im Geb&udebe-
stand steht ein grofl3es Potenzial geeigneter Flachen
zur Verfugung, das durch eine vorausschauende
Stadtplanung noch vergréf3ert werden kann. Hilfreich
sind hier auch "Solar-Kataster".

Daher diirfen Standorte fur Freiflachen-
Solarenergieanlagen nur ausnahmsweise im Freiraum
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

festgelegt werden. Die Standortanforderungen tragen
den Belangen des Freiraumschutzes und des Land-
schaftshildes Rechnung und leisten einen Beitrag zu
einer nachhaltigen Flacheninanspruchnahme. Wesent-
lich ist, dass es sich nicht um neue, isoliert im Freiraum
liegende Standorte handelt, sondern um Standorte, die
durch eine frihere Nutzung bereits baulich vorgepragt
sind oder als kunstliche Bauwerke errichtet wurden (z.
B. Aufschittungen).

Dies dient der Vermeidung von Konflikten mit anderen
Nutz- und Schutzfunktionen und ist im Interesse eines
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Aufgrund
ihrer exponierten Lage kdnnen sich beispielsweise Ber-
gehalden oder Deponien fur die Nutzung von Solar-
energie eignen.

Im Gegensatz zu Windenergieanlagen und privilegier-
ten energetischen Biomasseanlagen sind Freiflachen-

festgelegt werden. Die Standortanforderungen tragen
den Belangen des Freiraumschutzes und des Land-
schaftshildes Rechnung und leisten einen Beitrag zu
einer nachhaltigen Flacheninanspruchnahme.

Dariiber hinaus wird die Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen Nutzflachen nicht von der Zielfestle-
gung erfasst.

Dies dient der Vermeidung von Konflikten mit anderen
Nutz- und Schutzfunktionen und ist im Interesse eines
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Aufgrund
ihrer exponierten Lage kdnnen sich beispielsweise
Bergehalden oder Deponien fir die Nutzung von So-
larenergie eignen.
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

Solarenergieanlagen nicht bauplanungsrechtlich privile-
giert. Fur eine Freiflachen-Solarenergieanlagen, die im
AuBenbereich als selbstandige Anlagen errichtet wer-
den soll, ist ein Bebauungsplan aufzustellen, der an die
textlichen und zeichnerischen Festlegungen der lan-
desplanerischen Vorgaben und der Regionalplane, die
fur das Planungsgebiet bestehen, anzupassen ist.

10.3-2 Grundsatz Anforderungen an neue, im Regi-
onalplan festzulegende Standorte

10.3-2 Grundsatz Anforderungen an neue, im Regi-
onalplan festzulegende Standorte

Regionalplanerisch neu festzulegende Standorte sollen

— einen elektrischen Kraftwerks-
Mindestwirkungsgrad von 58 Prozent oder die
hocheffiziente Nutzung der Kraft-Wé&rme-
Kopplung (KWK) mit einem Gesamtwirkungs-
grad von 75 Prozent mit KWK erméglichen,

— so auf vorhandene und geplante Strom- und
Warmenetze ausgerichtet werden, dass mdg-
lichst wenig Flachen fur neue Leitungstrassen
und bauliche Anlagen der Leitungsnetze in An-
spruch genommen werden und

— gewahrleisten, dass ein geeigneter Netzan-
schlusspunkt vorhanden ist.

Regionalplanerisch neu festzulegende Standorte sollen
) loktri : |
' IdESt.w.I uRgsgrad voR 58 QZE'..'E oderdie
Ineelnel Z'eE' te ‘I;HEZH. AY deriralt-Wa i Ile
— so auf vorhandene und geplante Strom- und
Warmenetze ausgerichtet werden, dass mog-
lichst wenig Flachen fur neue Leitungstrassen
und bauliche Anlagen der Leitungsnetze in An-
spruch genommen werden und
— gewahrleisten, dass ein geeigneter Netzan-
schlusspunkt vorhanden ist.

Diese Anderung dient der Deregulierung. Technische
Anforderungen an Kraftwerke bedingen keine raum-
ordnerische Festlegung.

Zu 10.3-2 Anforderungen fur neu festzulegende
Standorte im Regionalplan

Zu 10.3-2 Anforderungen fir neu festzulegende
Standorte im Regionalplan

Zur Umsetzung der Klimaschutzziele (s. Kapitel 4. Kli-
maschutz und Klimaanpassung) soll die fluktuierende
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien durch

" | . ) soll die fluktui
de-Stromerzeugung-aus-erneverbaren-Energien-dureh
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begriindung:

hocheffiziente, flexible Kraftwerke flankiert werden (s. a.
Grundsatz 10.1-1).

Die Effizienz eines Kraftwerks wird durch den elektri-
schen Wirkungsgrad und den Brennstoffnutzungsgrad
(Gesamtwirkungsgrad) bestimmt. So kénnen moderne
GuD-Kraftwerke bereits den im Grundsatz geforderten
elektrischen Wirkungsgrad von 58 % ohne besondere
Anforderungen an den Standort erreichen. Insofern
kann die raumliche Steuerung von GuD-Kraftwerken
vor allem tber die Anbindung an das vorhandene und
geplante Stromnetz erfolgen.

Eine KWK-Anlage ist hocheffizient im Sinne des Kraft-
Warme-Kopplungsgesetzes, sofern sie hocheffizient im
Sinne der Richtlinie 2004/8/ EG des Europdaischen Par-
laments und des Rates vom 11. Februar 2004 uber die
Forderung einer am Nutzwarmebedarf orientierten
Kraft-Warme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur
Anderung der Richtlinie 92/42/EWG (ABI. EU Nr. L 52
S. 50) ist. Um dies zu gewéhrleisten missen die Kraft-
Warme-Potenziale optimal ausgeschopft werden.

Mit der Orientierung an den Erfordernissen des Strom-
netzes soll die Integration der Erneuerbaren Energien in
das elektrische System NRWs durch hocheffiziente,
flexible Kraftwerke gewéahrleistet und zur Sicherung der
Netzstabilitat beigetragen werden. Zusatzlicher Netz-
ausbau, Flachen- und Landschaftsverbrauch soll weit-
gehend vermieden werden, wodurch zugleich den be-
rechtigten Interessen der Anwohner auf Schutz ihres
Wohnumfeldes nachgekommen wird.

Die vorgenannten Anforderungen an neu festzulegende
Kraftwerksstandorte sind mit sonstigen Anforderungen
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Geltender LEP
(Stand: 08. Februar 2017)

Anderung LEP
(Stand: 15. Dezember 2017)

Anlass/Begrundung:

an die Energieversorgung, wie sie im Grundsatz 10.1-1
Nachhaltige Energieversorgung genannt sind, abzuwa-
gen.
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HAGEN

Die Ratsfraktion

SPD SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen

GREMIUM: Ausschuss fiir Umwelt, Stadtsauberkeit,
Sicherheit und Mobilitat

SITZUNG AM: 21. Februar 2018
TOP: 6.1.
Beratungen des Haushaltsplanentwurfs
2018/2019

DRUCKS- NR.:

BERATUNGSGEGENSTAND: HSP 18 01.001
Anpassung Zuschuss HVG

Beschlussvorschlag:

1) Der Rat stimmt der HSP-MalRnahme 18 01.001 nicht zu.

2) Die HVG wird beauftragt, den Betrag von 1.000.000,-- € fiir eine Verbesserung des
offentlichen Personennahverkehrs der Hagener Straenbahn AG zur Verfligung zu stellen.

3) Die Hagener StraRenbahn AG wird beauftragt, diese Mittel vorrangig fiir folgende
MaRnahmen einzusetzen

a. auf allen Linien ist ein durchgehender Betrieb von Betriebsaufnahme bis zum
Betriebsschluss zu gewahrleisten, insbesondere die Unterbrechung in den
Morgenstunden entfallt.

b. der Linienbetrieb ist von montags bis samstags bis 22.00 Uhr aufrechtzuhalten. Danach
erfolgt der Wechsel auf den Nachtexpressfahrplan der korrespondieren muss mit den
verbesserten Anschlussmoglichkeiten der Zugverbindungen des VRR nach Hagen.

c. an Sonn- und Feiertagen wird auf ein Linienplan anlog der Nachtexpresslinien eingefiihrt,
der im % Stundentakt bedient wird.

Zur Umsetzung dieser Mallnahme ist auch ein zusatzlicher Fahrplanwechsel vorzusehen.

Begriindung:
Die Begriindung erfolgt miindlich.

b b

Werner Konig
SPD-Fraktion Hagen



HAGEN

Die Ratsfraktion

SPD SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen

GREMIUM: Ausschuss fiir Umwelt, Stadtsauberkeit,
Sicherheit und Mobilitat

SITZUNG AM: 21. Februar 2018
6.1.
TOP: Beratungen des Haushaltsplanentwurfs
2018/2019

DRUCKS- NR.:

BERATUNGSGEGENSTAND: 5 Stellen fiir die Stadtsauberkeit

Beschlussvorschlag:

Der Oberbirgermeister wird aufgefordert, die personellen und sachlichen Voraussetzungen
fir eine intensivere ordnungsbehoérdliche Ahndung von illegalen Millablagerungen im
Stadtgebiet fir das Umweltamt zu schaffen.

Dazu gehoért nach Auffassung des Ausschusses fir Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und

Mobilitat, dass die in der Vergangenheit eingesparten 5 Stellen fir diese Aufgabe (2x
Innendienst / 3 x AuRendienst) kurzfristig wieder geschaffen und besetzt werden.

Begriindung:

Die Begriindung erfolgt miindlich.

Werner Konig

b lie

SPD-Ratsfraktion
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Busse & Bahnen sind Problemloser

Jeder méchte heute mobil sein. Unsere indivi-
duellen Mobilitatsbediirfnisse unterscheiden
sich allerdings in héchst unterschiedlichem
Male. Dabei kommt vor allem dem Umweltver-
bund, also dem Fullgénger-, Rad- und dem
offentlichen Verkehr, eine grofie Bedeutung zu.
Vor allem der Offentliche Personennahverkehr
(OPNV) mit seiner Netzeigenschaft und Leis-
tungskapazitét bildet das Riickgrat einer mul-
timodalen Mobilitit. An seiner Stirkung im
stadtischen Verkehrsmanagement fithrt somit
kein Weg vorbei, zumal Stiddte und Ballungs-
raume vor der Herausforderung stehen, die
hohen Schadstoffwerte in der Luft zu senken.
Dies gilt einmal mehr vor dem Hintergrund
knapper Verkehrsfldchen, welche nur vom
OPNV effizient genutzt werden konnen. Es
bleibt mehr Platz fiir das Leben in der Stadt,
auch weil der Nahverkehr keine Parkplétze
braucht.

Wichtige Aspekte der Starkung des OPNV
bestehen insbesondere in der Beschleunigung
und Erhéhung der Verlésslichkeit. Fahrgéste
wollen bei der Nutzung des OPNV schnell,
pinktlich und zuverldssig unterwegs sein und
die Anschlisse, die sie sich vorher heraus-
gesucht haben, auch wahrnehmen kénnen.

Hier besteht noch Verbesserungspotenzial.
Unterschiedliche Faktoren wie Schwankungen
im Verkehrs- und Fahrgastaufkommen oder
Wartezeiten an Ampeln erhéhen die Verlust-
zeiten des OPNV, fithren zu Unpiinktlichkeit
und senken die Wahrscheinlichkeit, einen

Dipl.-Ing. Ingo Wortmann,

geplanten Anschluss erreichen zu konnen.
Das lasst Fahrgaste verargert zuriick.

Was kann also fiir eine Beschleunigung und
eine gréfiere Verldsslichkeit getan werden?
Eine duRerst effiziente Malinahme besteht
darin, den Verkehrsfluss mit cleveren Ampeln
zu steuern. Diese Ampeln erkennen Busse &
Bahnen automatisch, sodass rechtzeitig und
priorisiert in die Griinphase geschaltet werden
kann.

Von geringen Warte- und Verlustzeiten profi-
tieren nicht nur die Fahrgéste, sondern auch
die 6ffentliche Hand. Denn bei einer entspre-
chenden Reduzierung der Verlustzeiten kon-
nen Fahrzeuge und damit Kosten eingespart
oder in verbesserte Verkehrsangebote umge-
setzt werden.

Eine Beschleunigung des 6ffentlichen Verkehrs
macht diesen aber vor allem attraktiver und
erhéht die OPNV-Nachfrage. Damit kann ein
wichtiger Beitrag beim Umwelt- und Klima-
schutz geleistet werden, da sich die Menschen
immer &fter fiir den OPNV und gegen ihr eige-
nes Auto entscheiden werden. Auf diese Weise
werden auch der Schadstoffausstofy und die
Larmemissionen des Gesamtverkehrs redu-
ziert.

Ein beschleunigter und verlésslicher OPNV ist
damit gerade heute unabdingbar. Die Starkung
von Bus & Bahn in den Stédten ist der wirk-
samste Beitrag zur Erreichung der Umweltziele
und zur Gewéahrleistung von Mobilitét.

Vizepréasident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Clevere Ampeln mit Vorrangschaltung fiir den OPNV -
das sind die Vorteile im Uberblick

... fiir Fahrgéste und Verkehrsteilnehmer ... fiir die Stadt und die Umwelt

hohere Zufriedenheit durch Verbesserung
der Plinktlichkeit und der Anschlusssicher-
heit

attraktiver OPNV mit hoher Reise-
geschwindigkeit und stetigen Fahrtabldufen

Moglichkeiten zur Taktverdichtung und
damit hoherer Leistungsfahigkeit

verkirzte Haltestellenaufenthaltszeiten
von Bussen & Bahnen

Optimierung des Gesamtverkehrssystems

weniger Schadstoffe und damit ein wirk-
samer Beitrag zur Erreichung der verbind-
lichen Umweltziele

Sicherung der Mobilitét fir alle

Modernisierung der stiadtischen Infra-
struktur

Herausforderungen im Verkehrsmanage-
ment sind mit einem attraktiven OPNV
besser zu bewdéltigen

weniger Verkehr, dennoch mehr Mobilitét

durch Bus & Bahn

- ftir Klima und Nachhaltigkeit — Riickgewinnung von Verkehrsflichen fiir

eine héhere Aufenthaltsqualitét in lebens-

— minimaler Energieverbrauch ..
werten Stddten

— schonender Umgang mit vorhandenen

— weniger Verkehrsldrm
Ressourcen

... fiir die Wirtschaftlichkeit

— Einsparung von Bussen und Strallenbahnen

— mehr Nahverkehr fiir das gleiche Geld

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen 5
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Wachsende Bedeutung von Bus & Bahn

Schnelle Erreichbarkeit ist ein wesentliches
Bediirfnis unserer modernen Gesellschaft. Vor
dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels, der Zunahme des Pendlerverkehrs und
dem Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwick-
lung mit einem moglichst geringen Schadstoff-
ausstol} stehen wir derzeit jedoch vor grof3en
Herausforderungen.

Fiir viele Herausforderungen liefert der 6ffent-
liche Personennahverkehr die richtige Losung.
Allerdings bedarf es einer Vernetzung mit wei-
teren Mobilitdtsangeboten, um jedes individu-
elle Mobilitatsbediirfnis angemessen befriedi-
gen zu kénnen. Hierbei sollte das Hauptaugen-
merk insbesondere auf dem Umweltverbund
liegen. Ziel ist ein anderes Mischungsverhélt-
nis zwischen Auto-, Ful}- und Fahrradverkehr
sowie Bus & Bahn. Der Anteil des Autoverkehrs
ist deutlich zu senken, damit die Klimaschutz-
ziele und die Einhaltung der européischen
Grenzwerte zur Luftreinhaltung erreicht wer-
den kénnen.

Dies bedeutet die ergédnzende Entwicklung
eines Mobilitdtsverbundes aus Bussen & Bah-
nen, Carsharing-Angeboten, Taxen, Fahrrad-
verleihsystemen und anderen Dienstleistun-
gen, wobei dem OPNV aufgrund seiner Netzei-
genschaft und seiner Leistungskapazitéit eine
besondere Bedeutung zukommt. Dabei spielt
das Verkehrsunternehmen vor Ort als stadtge-
staltender Mobilitdtsdienstleister bei der Er-
schliefung dieser Potenziale eine sehr grofRe
Rolle. Deshalb gilt es, insbesondere den OPNV
im stédtischen Verkehrsmanagement zu stér-
ken, damit emissionsdrmere Alternativange-
bote zum eigenen Auto fiir alle Wegzwecke und
-ziele weiter ausgebaut werden kénnen. Es
braucht also einen attraktiven Mobilitdtsver-
bund, damit noch sehr viel mehr Menschen
vom Auto auf Bus & Bahn umsteigen. Dazu
gehort im Ubrigen auch eine bundesweite, di-
gitale Mobilitatsplattform, tiber die man un-
kompliziert planen, buchen und bezahlen kann.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Einige Fakten zu cleveren Ampelvorrangschaltungen

Clevere Ampeln steuern den Verkehrsfluss
besonders effizient, wenn fiir Busse & Bahnen
zum richtigen Zeitpunkt eine Griinphase frei
geschaltet wird.

Es geniigt dabei eine Freigabezeit von gerade
mal sieben Sekunden, wenn sie exakt zum
richtigen Zeitpunkt kommt. In der morgendli-
chen Hauptverkehrszeit kénnen so etwa 100
Fahrgiste in einem Gelenkbus eine Kreuzung
passieren. Von dieser hohen Effizienz profitiert
auch der Gesamtverkehr, zumal diese Beein-
flussung einer Ampelanlage statistisch gesehen
in den meisten Féllen selten ist. Zum Vergleich:
Bei dem durchschnittlichen Besetzungsgrad im
Autoverkehr kommen in der gleichen Zeit-
spanne rund fiinf Autofahrer einschlieRlich
Beifahrer tiber die Kreuzung. Das zeigt, wie
effizient Busse & Bahnen stédtische Mobilitat
sichern.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Busse & Bahnen
umwelt- und klimafreundlich sind: Sie verur-
sachen gemall Umweltbundesamt (2016) nur
etwa halb so viele CO2-Emissionen wie ein
Auto. Ferner stellen die NOx-Emissionen beim
elektrischen OPNV und modernen Bussen kein
Problem bei der Luftreinhaltung in Stddten und
Ballungsrdumen dar. Aulerdem spart derjeni-
ge, der mit dem Bus oder der stddtischen Bahn
fahrt, etwa die Hélfte Energie im Vergleich
zum Auto (beriicksichtigt sind dabei die
durchschnittlichen Besetzungsgrade iiber ei-
nen Tag hinweg). Bei voll besetzten Bussen und
Stralenbahn fahrt man sogar noch klimascho-
nender. Insgesamt sparen Busse & Bahnen

15 Millionen Tonnen CO; jéhrlich in ganz
Deutschland. Jeden Tag werden so rund

20 Millionen Autofahrten auf deutschen
Strallen ersetzt. Jede zusétzliche Fahrt, die mit
Bus & Bahn und eben nicht mit dem Auto
durchgefithrt wurde und wird, tragt somit dazu
bei, schédliche Emissionen zu verringern —und
dabei auch den vorhandenen Autoverkehr zu
verfliissigen. Mehr OPNV kann damit auch
autofreundlich sein, wenn die Straflen entlastet
werden und der Verkehr flieRen kann. Wichtig
ist dabei, dass durch geeignete Malinahmen -
z.B. Parkraummanagement - dafiir gesorgt
wird, dass die durch eine verdnderte Ver-
kehrsmittelwahl entstandenen Vorteile nicht
durch zusitzlich erzeugte Verkehre im Auto-
verkehr unmittelbar wieder kompensiert werden.

Was ist der Grund fiir diese hohe Effizienz?
Der Systemvorteil liegt auf der Hand: Viele
Fahrgéste finden in einem Fahrzeug Platz.

Dies spart ferner Flache in einer Stadt, in der
der Platz begrenzt ist. Aufschlussreich ist hier-
zu auch der folgende Vergleich: Stellt man die
benotigte Verkehrsflache bei einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h mit Bus oder Bahn dem
Pkw je Person gegeniiber — wieder werden die
durchschnittlichen Besetzungsgrade bertick-
sichtigt — wird fiir das Auto zehnmal so viel
Flache bendtigt.

Es wird deutlich: Busse & Bahnen sind deutlich
leistungsfdhiger als Autos und benotigen dabei
weniger Platz. Eine Priorisierung an Ampeln
ist deshalb ein wirkungsvolles Werkzeug zur
Losung der aktuellen Problemstellungen in
Stadten und Ballungsrdumen — vor allem mit
Blick auf die Luftreinhaltung — sowie beim
Klimaschutz.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Was der Umwelt hilft ...

Eine Beschleunigung des 6ffentlichen Ver-
kehrs sollte auch unter Umweltgesichts-
punkten diskutiert werden. Je seltener bei-
spielsweise ein Bus abbremsen und wieder
anfahren muss, desto weniger Schadstoffe
werden ausgestoflen und desto umweltver-
tréglicher ist sein Betrieb. Gleichzeitig wer-
den allerdings Stimmen laut, die aus densel -
ben Griinden eine bevorzugte Beschleuni-
gung des Autoverkehrs einfordern. Es stellt
sich also die Frage, was aus 6kologischer
Sicht sinnvoller ist.

Auf den ersten Blick lédsst sich der Schad-
stoffausstoR von Kraftfahrzeugen durch die
Einrichtung von ,Griinen Wellen" senken.
Die verkiirzten Reisezeiten machen aller-
dings gleichzeitig die Nutzung von Autos
attraktiver und kénnen in der Folge zusétz-
lichen Verkehr generieren, da Autofahrer
ihre Wege verldngern oder Verkehrsteil -
nehmer Wege neu auf das Auto verlagern.
Auf diese Weise kann es wiederum zu einem
steigenden SchadstoffausstoR kommen, der
bei einer Betrachtung dieser dynamischen
Effekte innerhalb des Gesamtverkehrs—
systems sogar iiber dem Ausgangsniveau
liegen kann.

Die Benutzung von Bus & Bahn stellt im
Vergleich zum Auto grundséatzlich eine
deutlich geringere Belastung fiir die Umwelt
dar. Wahrend ein Auto im Durchschnitt
einen Besetzungsgrad von lediglich rund 1,5
Personen aufweist, beférdert ein Bus in den
Hauptverkehrszeiten 50 bis 100 Fahrgéste,
eine StralRenbahn sogar 100 bis 250. Damit
liegt der SchadstoffausstoR pro Fahrgast
deutlich unter dem Niveau eines Autofah-
rers.

Wird der 6ffentliche Verkehr zusétzlich
beschleunigt, so ergibt sich im Vergleich
zum Autoverkehr ein Attraktivitatsgewinn.
Mehr Menschen werden 6ffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen und auf das Auto ver-
zichten, sodass der SchadstoffausstoR ins-
gesamt weiter reduziert werden kann.

Damit ist die Beschleunigung von Bus &
Bahn auch aus 6kologischer Sicht absolut
zielfihrend. Ohne die Stirkung von Bus &
Bahn in unseren Stidten kénnen die Klima-
schutzziele und die européischen Grenz-
werte zur Luftreinhaltung hingegen nicht
einhalten werden.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Mehr fahren, weniger warten

Untersuchungen bei der Stralenbahn in
Dresden zeigen, dass diese nicht einmal die
Halfte der Zeit in Bewegung ist. Die reine
Fahrzeit betrégt lediglich 49 Prozent. Ein
knappes Viertel (23 Prozent) der Zeit wird
benoétigt, damit die Fahrgéste sicher ein-

und aussteigen konnen. Ein gréflerer Anteil
(28 Prozent) setzt sich dagegen aus sogenann-
ten Verlustzeiten an Ampeln und sonstigen
Stérungen zusammen. Verkehrsplaner be-
zeichnen Ampeln dabei als Lichtsignalanlagen
(LSA).

Ein hohes Stoérpotenzial ist grundsétzlich dann
gegeben, wenn der OPNV sich die Verkehrs-
fliche mit dem Individualverkehr teilt. So kon-
nen beispielsweise Autos, die auf den Gleisen
oder der Fahrbahn halten, die Piinktlichkeit
von Straflenbahnen erheblich beeintrachtigen.

Des Weiteren konnen sich Behinderungen aus
der Gesamtverkehrsbelastung im Autoverkehr
ergeben. In den Hauptverkehrszeiten ist die
OPNV-Nachfrage besonders groR, sodass
Fahrgastwechsel deutlich ldnger dauern als
zu weniger stark frequentierten Tageszeiten.
Geht man fiir die Zukunft von einem Fahrgast-
zuwachs im OPNV und einer élter werdenden
Gesellschaft aus, so wird man sich generell auf
ldngere Fahrgastwechselzeiten einstellen
missen. Verlustzeiten summieren sich und
fihren letztendlich zur Unpiinktlichkeit des
offentlichen Verkehrs.

Dieser Herausforderung kann durch eine mo-
derne Vorrangschaltung von Ampeln begegnet

werden. Grundsétzlich sollen sie die Verkehrs-
sicherheit sowie die Verkehrssteuerung ver-
bessern. Mit Hilfe von modernen Ampelanla-
gen ist es méglich, den OPNV an Kreuzungen zu
priorisieren und Verlustzeiten zu minimieren.
Dabei kommt vor allem der kommunalpoliti-
schen Arbeit eine wichtige Rolle zu. Denn die
Entscheidung, ob solche Systeme verstirkt zum
Einsatz gebracht werden, liegt im Verantwor-
tungsbereich der Stddte und Kommunen selbst.

Hier stellt sich die Frage: Wie kann man ein
Projekt ,Clevere Ampeln mit Vorrangschaltun-
gen fiir Busse & Bahnen" initiieren? Dazu
konnten beispielsweise folgende Malinahmen
gemeinsam von Politik, Fachverwaltung, Ver-
kehrsunternehmen und weiteren Akteuren auf
kommunaler Ebene ergriffen werden:

1. Beratung in den Fachausschiissen und
-gremien einer Kommune

2. Griindung von OPNV-Beschleunigungs-
kommissionen in den Kommunen

3. Gegeniiberstellung von MaRnahmen
und Wirkungen im stddtischen
Gesamtverkehrsmanagement

4. Beteiligung von Biirgerinnen und Biirgern
an Planungs- und Genehmigungsverfahren

5. Stadtratsbeschluss und Vorgaben in den
lokalen Nahverkehrspldnen

Die Kldrung der Finanzierung bedarf dabei
einer Abstimmung zwischen Bund, Ldndern
und Kommunen.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen

13



14 Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen



Was eine Ampel so alles kann

Moderne Ampelanlagen konnen die Freigaben
in Abhéingigkeit der Verkehrsstréme selbst-
stdndig schalten. Verkehrsexperten bezeichnen
dies als ,verkehrsabhéngige LSA-Steuerung".
Solche verkehrsabhéngigen Ampeln erkennen
Pkw-Strome und 6ffentliche Verkehrsmittel
automatisch, beispielsweise durch Induktions-
schleifen in der Fahrbahn oder mit Hilfe von
Datenfunktelegrammen von Bussen & Bahnen.
Mittels dieser Datenfunktelegramme kénnen
Busse & Bahnen der Ampel Anmeldungen (z. B.
sog. Voranmeldungen oder Hauptanmeldun-
gen) schicken, mit denen die Ampel errechnen
kann, wann das Fahrzeug an der Kreuzung
eintrifft und ,Griin" bendtigt.

Die Ampel gibt die Fahrtrichtung nach der be-
rechneten Zeit frei, sodass der Bus die Kreu-
zung iberqueren kann. Anschlieffend meldet
sich der Bus wieder ab.

Ziel ist es, dass Busse & Bahnen aulRerhalb von
Haltestellen tiberhaupt nicht stoppen miissen.

Jeder zusétzliche Halt kostet unniitze Energie
und Fahrzeit und braucht beim Wiederanfah-
ren ldngere Griinphasen als ein durchfahrendes
Fahrzeug. Grundsétzlich gentigt eine kurze
Freigabezeit zum richtigen Zeitpunkt. Zudem:
Das Anhalten auf der Strecke bewirkt beim
Fahrgast neben einer Verringerung des Fahr-
komforts und dem realen Zeitverlust immer
auch das Gefiihl eines langsamen Fortkom-
mens, wodurch die Attraktivitat des Ver-
kehrsmittels gegentliber anderen sinkt.

Es gibt Ampelanlagen, die neben den o. g. not-
wendigen Grundfunktionen auch weitere Da-
ten verarbeiten und in den Steuerungen be-
riicksichtigen. So werden teilweise Daten zur
Fahrplanlage, der planméRigen Fahrzeugrei-
henfolge oder zu Anschliissen in der Steuerung
verarbeitet. Allerdings erhéht sich hierbei der
Planungs- und Instandhaltungsaufwand zum
Teil deutlich, sodass es einer Kosten-Nutzen-
Abwigung bedarf.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Qualitidtssicherung wird immer wichtiger

Das Verkehrswesen ist fortlaufend Stérungen
und Verdnderungen unterworfen. So werden
Baustellen eingerichtet oder abgebaut; Sied-
lungsstrukturen, Verkehrsaufkommen und
Fahrgastzahlen veréndern sich; Liniennetze
und Taktdichte werden von Zeit zu Zeit iiber-
arbeitet und schon funktioniert die Steuerung
der Ampelanlage nicht mehr optimal.

Mit zunehmender Anzahl moderner Ampelan-
lagen steigt die Bedeutung der Qualitédtssiche-
rung. Diese umfasst u. a. die Uberwachung der
technischen Komponenten in den Ampelan-
lagen und Fahrzeugen, automatische Fehler-
meldungen, automatisierte Auswertungen der
Daten von Ampeln, regelméfige Treffen des
Verkehrsunternehmens mit der Fachverwal-
tung und der Straflenverkehrsbehdrde oder die
Darstellung unterschiedlicher Qualitétsstufen
der Ampelbeschleunigung. Fiir Letzteres bietet
sich die Einfiihrung eines Indikators an. Dieser

kann z. B. den prozentualen Anteil von Fahrten
angeben, die an einer Ampel stoppen miissen.
Auf diese Weise lassen sich Ampeln nach ihrer
Verkehrsqualitat klassifizieren, Verdande-
rungen im Qualitdtsniveau schnell erfassen
und schliellich Mafnahmen an Ampeln hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Piinkt-
lichkeit des OPNV kontinuierlich beurteilen.

Dazu konnten je nach verkehrlichen Rand-
bedingungen Zielwerte der Beférderungs-
geschwindigkeit im Nahverkehrsplan vorge-
geben werden.

Nur wenn Ampelanlagen optimal arbeiten und
dieses liber ein Qualititsmanagementsystem
mittels messbaren Vorgaben fortlaufend iiber-
prift wird, kénnen Busse & Bahnen im Fahr-
plan gehalten werden und dementsprechend
schnell und verlésslich bleiben.

Clevere Ampeln fiir Busse & Bahnen
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Investitionen in Vorrangschaltungen fiir Bus & Bahn

sind fur alle lohnenswert

Von geringen Warte- und Verlustzeiten profi-
tieren neben den Verkehrsteilnehmern auch
die 6ffentlichen Haushalte. Wenn auf einer
Strallenbahnlinie, deren Umlaufzeit beispiels-
weise 150 Minuten betrégt und die im
10-Minuten-Takt bedient wird, eine Verlust-
zeit von iiber 10 Minuten anfillt, so werden fir
den Betrieb 16 Bahnen benétigt. Wird diese
Verlustzeit dagegen durch moderne Ampeln
entsprechend reduziert, so lasst sich auf der
Linie eine Bahn einsparen. Fiir die Verkehrs-
unternehmen bedeutet jede eingesparte
Stralenbahn eine Kostenersparnis von tiber
400.000 Euro jedes Jahr, was auch der 6ffent-
lichen Hand zugutekommt. Vorhandene Fahr-
zeuge konnen auch fiir eine Angebotssteige-
rung eingesetzt werden.

In der Praxis konnte in Stuttgart durch eine
clevere Ampelsteuerung und kurze Busspuren
die Fahrzeit der Innenstadtbuslinie 42 um 10 %
entlang des gesamten Streckenverlaufs redu-

ziert werden. Dadurch wurde ein Fahrzeug im
Umlauf weniger benétigt. Dies entspricht einer
Kosteneinsparung von 250.000 Euro pro Jahr.

Auf dem Weg zur perfekten Schaltung der
Ampelanlage sind verkehrstechnische Unter-
suchungen notwendig. Oft sind férderfdhige
Investitionen in die Hard - und Software der
Ampelanlagen erforderlich.

Mit jeder Stunde Forschung kommen Ver-
kehrswissenschaftler, Verkehrsunternehmen
und die stéddtischen Fachverwaltungen dem
Ziel der perfekten Ampel gemeinsam ein Stiick
néher. Je besser die Ampelanlagen funktio-
nieren und dabei den OPNV zuverlissig priori-
sieren, desto schneller und verlasslicher sind
Bus & Bahn unterwegs und desto mehr Ver-
kehrsteilnehmer entscheiden sich fiir den
offentlichen Personennahverkehr und helfen
damit Umweltziele, insbesondere hinsichtlich
Luftreinhaltung, zu erfiillen.
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Stellen im Netz, die zu Verzégerungen fiihren:

Nr. |Ortlichkeit Fahrtrichtung LSA ([Problem Probleml6sung Linie(n) Prioritat

1|Kreuzung Herdecker Str./Sporbecker Weg Vorhalle ja Linksabbiegevorgang dauert lange Langer den Grinpfeil halten, wenn Bus auf Zufahrt 516, 521

2|Kreuzung Emilienplatz/Maérkischer Ring Hoing ja Linksabbiegevorgang dauert lange Friihzeitige Anmeldung des Busses an der LSA 514,528,542, 543

3|Kreuzung Alleestr./Boeler Str. Boele ja es dauert zu lange, bis die Ampel aus der Alleestr. Griin zeigt Vorrangschaltung, wenn Bus auf die Ampel zufdhrt 512, 527

4|Kornerstr. Hauptbahnhof nein |Stau vor Altenhagener Briicke Busspur von Stadtmitte bis Altenhagener Briicke diverse

5|Kreuzung Sonntagstr./Schwerter Str. Eckesey ja sehr lange Rotphase aus der Sonntagstr. Anforderung bereits auf Zufahrt 516, 519

6|Kreuzung Bergischer Ring/Wehringhauser Str. (H) Schwenke Haspe ja lange Wartezeit, bis Permissivsignal erscheint (kompletter Umlauf) Permissivsignal mindestens 2x pro Umlauf diverse

7|Ende Busspur vom Hbf Graf-v-Galen-Ring (Hohe Gloria Kino) Stadtmitte ja teilweise lange Wartezeit; nur manchmal 2 Griinphasen pro Umlauf Busvorrang immer 2x pro Umlauf diverse

8|Kreuzung Kérnerstr./Grashofstr (H) Stadtmitte Hauptbahnhof ja Ampel in Hohe des Parkhauses sehr lange rot und kurze Griinphase Langer oder haufiger grin flr Busse von der (H) Stami diverse

9[Kreuzung Frankfurter Str./Bergischer Ring (H) Markt Stadtmitte ja Umlauf dauert zu lange, bis das Permissivsignal erscheint Busvorrang immer 2x pro Umlauf diverse
10(Kreuzung Markischer Ring/Rathausstr. von Stadthalle Stadtmitte ja Linksabbiegen dauert teilweise sehr lange Langer den Griinpfeil halten, wenn Bus auf Zufahrt 518, 527
11|Vorfahrtregelung Busspur Graf v. Galen Ring Hbf. nein |OPNV ist wartepflichtig ggii. ausfahrenden Fzg. vom Berliner Platz Anderung Vorfahrtregelung diverse
12|Wehringhauser Str. Busspur Hbf. nein |Zeitverlust durch spates Befahren der Busspur Busspur verlangern diverse
13|Landgericht von Landgericht bis Stami (Saarlandstr.) Stadtmitte nein |[in HVZ oft Stau Busspur, ggf. zeitlich geregelt durch LSA diverse mittel
14|(H) Emilienplatz Stadtmitte nein [Busbucht schwer anzufahren und schwer herauszukommen Kap-Haltestelle diverse mittel
15|Kreuzung In der Welle/Eilper Str. Stadtmitte ja teils lange Rotphase aus In der Welle Anforderung bereits auf Zufahrt 516, 519 mittel
16 (Kreuzung Hermannstr./Altenhagener Str. Hauptbahnhof nein [man kommt schwer aus der Hermannstr. heraus Extra Busampel 527 mittel
17|Kreuzung Birkenstr./Hagener Str. Boele ja teils lange Rotphase Anforderung bereits auf Zufahrt 528 mittel
18(Kreuzung Zehlendorfer Str./Eduard-Mdller Str. Boele ja teils lange Rotphase Anforderung bereits auf Zufahrt 514, 528,542,543 mittel
19|Kreuzung Zehlendorfer Str./Markischer Ring (Kegelzentrum) Stadtmitte ja teils lange Rotphase Anforderung bereits auf Zufahrt 528, 542 mittel
20|Kreuzung Bergischer Ring/Graf-von-Galen-Ring Schwenke ja oft Riickstau HVZ ggf. Vorrang, wenn Bus kommt 528, 543 mittel
21|Boeler Str. beide Richtungen |(ja die beiden Fussgangerampeln bremsen oft den Busverkehr FuBgadngerampel bleiben auf griin, wenn Bus kommt 512,527,542,544 mittel
22|Busspur Markischer Ring (H) Markt die Busspur wird sehr haufig von Falschparkern blockiert bauliche Anderung des Seitenstreifens 510,512,516,519,SB71,EW|mittel
23|(H) Eilpe Physiomed Delstern ja Permissivsignal teilweise mit "Grin" des IV identisch Permissivsignal Uberpriifen s.0. mittel
24|(H) HoubenstralRe Stadtmitte nein [Busbucht schwer anzufahren und schwer herauszukommen Kap-Haltestelle 528, 542 mittel
25((H) BachstralRe beide FR nein |Busbucht schwer anzufahren und schwer herauszukommen Kap-Haltestelle 521, 525, 543 mittel
26|Kreuzung Poststr./Schwerter Str. Kabel ja teils lange Rotphase aus der Poststr. Anforderung bereits auf Zufahrt 514,524 niedrig
27|Kreuzung Emster Str./Karl-Ernst-Osthaus-Str. alle Richtungen ja teils lange Rotphasen Anforderung bereits auf Zufahrt 518, 541 niedrig
28|Kreuzung Hérdenstr./Konrad-Adenauer-Ring Hestert ja Busampel in die Hordenstr. dauert zu lange, daher kaum Nutzung Anforderung bereits auf Zufahrt 521,525,543 niedrig
29|Kreuzung Markischer Ring/Rathausstr. von Rathaus Remberg ja oft viele Linksabbieger, man kommt nicht rechts daran vorbei Parkstreifen vor "Restaurant an der Volme" einziehen 518,520, 527, 541 niedrig
30|Kreuzung Tillmannstr./Bliddinghardt Spielbrink ja teils langere Rotphase Griunanforderung, wenn Bus kommt 510, 517, 525, 528 niedrig
31|Spannstiftstr. Hohenlimburg teilw |oft Riickstau HVZ Losung noch zu ermitteln 536 niedrig
32|Kreuzung Villigster Str./Industriestr. (Gosmann) Stadtmitte nein |man kommt schwer aus der Villigster Str. Ri. Industriestr. heraus Extra Busampel 522 niedrig




	Anlage 1: Umweltfreundlichkeit des OEPNV in Hagen
	Anlage 2: 2018_02_21_Antrag§16_UWA_150Bäume
	Anlage 3: 2018_02_21_Antrag§16_UWA_WEA-Standorte
	Anlage 4: 2017-12-20_dreispalter_lep_nach_kabinett_fuer_scoping
	Anlage 5: 2018.02.21 UA SPD - Beschlussvorschlag 6.1. Anpassung Zuschuss HVG HSP 18_01.001
	Anlage 6: 2018.02.21 UA SPD - Beschlussvorschlag 6.1. 5 Stellen Stadtsauberkeit
	Anlage 7: Broschüre Clevere_Ampeln_fuer_Bus_und_Bahn_final_Ansicht
	Anlage 8: Beschleunigungsmaßnahmen Hagen

